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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Patrick Friedl, Christian 
Hierneis, Laura Weber, Ludwig Hartmann, Claudia Köhler, Jürgen Mistol, Verena 
Osgyan, Tim Pargent, Stephanie Schuhknecht, Dr. Markus Büchler, Barbara 
Fuchs, Mia Goller, Paul Knoblach, Ursula Sowa, Martin Stümpfig und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Wasser-
gesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Verpflichtung zur Regenwasserrückhaltung bei staatlichen Bauvorhaben 
(Drs. 19/8947) 

Der Landtag wolle beschließen: 

§ 1 Nr. 12 wird wie folgt gefasst: 

„12. Art. 44 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Bei Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Hochwasserschutzein-
richtungen sind die Auswirkungen der Klimaänderung angemessen zu berück-
sichtigen.“ 

b) Folgender Abs. 3 wird angefügt: 

„(3) 1Bei staatlichen Bauvorhaben ist die Regenwasserrückhaltung insbe-
sondere durch Gründächer, Versickerungsflächen oder Zisternen verpflichtend 
zu berücksichtigen. 2Ausnahmen sind nur zulässig, wenn wasserwirtschaftliche 
oder technische Gründe entgegenstehen.““ 

 

 

Begründung: 

Der Staat nimmt eine Vorbildfunktion im Umgang mit natürlichen Ressourcen ein. Wäh-
rend Kommunen bereits vereinzelt das Schwammstadtprinzip umsetzen, fehlt bislang 
eine verbindliche Regelung für staatliche Bauprojekte. Dabei bieten gerade diese Pro-
jekte – etwa Schulen, Verwaltungsgebäude oder Straßen – große Potenziale zur Re-
genwasserrückhaltung. 

Die bisherige Praxis zeigt, dass Regenwassermanagement oft nur freiwillig oder pro-
jektbezogen berücksichtigt wird. Eine gesetzliche Verpflichtung würde sicherstellen, 
dass Regenwasserrückhaltung systematisch und flächendeckend in die staatliche Bau-
politik integriert wird – und damit einen wichtigen Beitrag zur Klimaanpassung und zum 
Hochwasserschutz leistet. 

Die Integration solcher Maßnahmen in die Planung und Ausführung staatlicher Bauvor-
haben ist technisch machbar, ökologisch sinnvoll und langfristig kosteneffizient. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 19/8947 

zur Änderung des Bayerischen Wassergesetzes und weiterer Rechtsvor-
schriften 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Anna Rasehorn, Holger Grießhammer, 
Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/9030 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Was-
sergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Kommunen besser beim Hochwasserschutz an Freistaat-Gewässern 
entlasten! 
(Drs. 19/8947) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Anna Rasehorn, Holger Grießhammer, 
Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/9031 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Was-
sergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Kommunen bei Hochwasserschutz an Gewässern dritter Ordnung ent-
lasten 
(Drs. 19/8947) 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Anna Rasehorn, Holger Grießhammer, 
Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/9032 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Was-
sergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Gerechtigkeit beim Wassercent - Ausnahmen zurückfahren! 
(Drs. 19/8947) 

5. Änderungsantrag der Abgeordneten Anna Rasehorn, Holger Grießhammer, 
Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/9033 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Was-
sergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
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hier: Wasserzähler verpflichtend einführen! 
(Drs. 19/8947) 

6. Änderungsantrag der Abgeordneten Anna Rasehorn, Holger Grießhammer, 
Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/9034 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Was-
sergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Tiefengrundwasser besonders schützen! 
(Drs. 19/8947) 

7. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Patrick Friedl u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9038 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Was-
sergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Grundwasserschutz im überragenden öffentlichen Interesse 
(Drs. 19/8947) 

8. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Patrick Friedl u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9039 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Was-
sergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Schwammlandschaften statt Entwässerung - ein neuer Umgang mit 
Drainagen 
(Drs. 19/8947) 

9. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Patrick Friedl u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9040 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Was-
sergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Tiefengrundwasser bewahren 
(Drs. 19/8947) 

10. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Patrick Friedl u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9041 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Was-
sergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Trinkwasser schützen, Wasserschutzgebiete erleichtern 
(Drs. 19/8947) 

11. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Patrick Friedl u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9042 
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zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Was-
sergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Schnee von gestern - Ressourcen schützen statt Pisten beschneien 
(Drs. 19/8947) 

12. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Patrick Friedl u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9043 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Was-
sergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Verpflichtung zur Regenwasserrückhaltung bei staatlichen Bauvorha-
ben 
(Drs. 19/8947) 

13. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Patrick Friedl u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9044 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Was-
sergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Kein Freibrief beim Wassercent - kostenlose Grundwasserentnahme 
beschränken 
(Drs. 19/8947) 

14. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Patrick Friedl u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9045 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Was-
sergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Echte Digitalisierung statt PDF-Scans - Wasserentnahmen digital erfas-
sen 
(Drs. 19/8947) 

15. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Patrick Friedl u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9046 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Was-
sergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Nutzungskonflikte vermeiden - keine neuen Kompetenzen für Wasser- 
und Bodenverbände auf Kosten der Wasserversorger 
(Drs. 19/8947) 

16. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Meußgeier, Gerd Mannes, Chris-
tin Gmelch und Fraktion (AfD) 

Drs. 19/9093 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Was-
sergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
(Drs. 19/8947) 
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17. Änderungsantrag der Abgeordneten Anna Rasehorn, Holger Grießhammer, 
Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/9102 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Was-
sergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Öffentliche Wasserversorgung sicherstellen - keine Zusatzprivilegien 
für Unternehmen schaffen! 
(Drs. 19/8947) 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter zu 1: Alexander Flierl 
Berichterstatterin zu 2-6, 17: Anna Rasehorn 
Berichterstatter zu 7-15: Patrick Friedl 
Berichterstatter zu 16: Gerd Mannes 
Mitberichterstatter zu 1: Patrick Friedl 
Mitberichterstatter zu 2-17: Alexander Flierl 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbraucher-
schutz federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Fi-
nanzfragen hat den Gesetzentwurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 
hat den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf und die Änderungsan-
träge Drs. 19/9030, Drs. 19/9031, Drs. 19/9032, Drs. 19/9033, Drs. 19/9034, 
Drs. 19/9038, Drs. 19/9039, Drs. 19/9040, Drs. 19/9041, Drs. 19/9042, Drs. 
19/9043, Drs. 19/9044, Drs. 19/9045, Drs. 19/9046, Drs. 19/9093 und Drs. 
19/9102 in seiner 31. Sitzung am 2. Dezember 2025 beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stim-
mergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/9030, 19/9031, 19/9032, 
19/9033, 19/9034, 19/9038, 19/9039, 19/9040, 19/9041, 19/9042, 19/9043, 
19/9044, 19/9045, 19/9046 und 19/9102 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/9093 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
FREIE WÄHLER: Ablehnung 
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 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Gesetzentwurf 
und die Änderungsanträge Drs. 19/9030, Drs. 19/9031, Drs. 19/9032, Drs. 
19/9033, Drs. 19/9034, Drs. 19/9038, Drs. 19/9039, Drs. 19/9040, Drs. 
19/9041, Drs. 19/9042, Drs. 19/9043, Drs. 19/9044, Drs. 19/9045, Drs. 
19/9046, Drs. 19/9093 und Drs. 19/9102 in seiner 80. Sitzung am  
3. Dezember 2025 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stim-
mergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/9030, 19/9031, 19/9032, 
19/9033, 19/9034, 19/9038, 19/9039, 19/9040, 19/9041, 19/9042, 19/9043, 
19/9044, 19/9045, 19/9046 und 19/9102 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/9093 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 
hat den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 19/9030, Drs. 
19/9031, Drs. 19/9032, Drs. 19/9033, Drs. 19/9034, Drs. 19/9038, Drs. 
19/9039, Drs. 19/9040, Drs. 19/9041, Drs. 19/9042, Drs. 19/9043, Drs. 
19/9044, Drs. 19/9045, Drs. 19/9046, Drs. 19/9093 und Drs. 19/9102 in sei-
ner 36. Sitzung am 4. Dezember 2025 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschussmit folgendem Stim-
mergebnis: 

 CSU: Zustimmung 
FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 

Z u s t im m u n g  empfohlen, mit der Maßgabe, dass 
 

1. die Platzhalter in § 1 Nr. 34 in Art. 100 wie folgt befüllt werden:  

a) in den Platzhalter von Abs. 1 Satz 1 wird der „31. Dezember 2025“ 
eingesetzt,  
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b) in den Platzhalter von Abs. 3 Satz 1 wird der „31. Dezember 2026“ 
eingesetzt, 

c) in den Platzhalter von Abs. 4 wird der „31. Dezember 2025“ einge-
setzt, 

d) in die Platzhalter von Abs. 5 Satz 1 und 2 wird jeweils der „31. Dezem-
ber 2025“ eingesetzt, 

e) in den Platzhalter von Abs. 6 wird der „1. Januar 2026“ eingesetzt, 

f) in den ersten Platzhalter von Abs. 7 Satz 1 wird der „1. Januar 2026“ 
und in den zweiten Platzhalter von Abs. 7 Satz 1 der „31. Dezember 
2027“ eingesetzt,  

g) in den Platzhalter von Abs. 8 Satz 1 wird der „31. Dezember 2027“ 
eingesetzt 

und dass 

2. in den Platzhalter von § 5 Abs. 1 der „1. Januar 2026“ und in den Platzhalter 
von § 5 Abs. 2 Satzteil vor Nr. 1 der „31. Dezember 2025“ eingesetzt wer-
den.   

 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/9030, 19/9031, 19/9032, 19/9033, 
19/9034, 19/9038, 19/9039, 19/9040, 19/9041, 19/9042, 19/9043, 19/9044, 
19/9045, 19/9046 und 19/9102 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergeb-
nis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/9093 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Alexander Flierl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

1. Änderungsantrag der Abgeordneten Anna Rasehorn, Holger Grießhammer, 
Volkmar Halbleib u. a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/9030, 19/9225 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Wassergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Kommunen besser beim Hochwasserschutz an Freistaat-Gewässern 

entlasten! 
(Drs. 19/8947) 

A b l e h n u n g  

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Anna Rasehorn, Holger Grießhammer, 
Volkmar Halbleib u. a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/9031, 19/9225 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Wassergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Kommunen bei Hochwasserschutz an Gewässern dritter Ordnung ent-

lasten 
(Drs. 19/8947) 

A b l e h n u n g  

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Anna Rasehorn, Holger Grießhammer, 
Volkmar Halbleib u. a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/9032, 19/9225 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Wassergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Gerechtigkeit beim Wassercent – Ausnahmen zurückfahren! 
(Drs. 19/8947) 

A b l e h n u n g  
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4. Änderungsantrag der Abgeordneten Anna Rasehorn, Holger Grießhammer, 
Volkmar Halbleib u. a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/9033, 19/9225 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Wassergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Wasserzähler verpflichtend einführen! 
(Drs. 19/8947) 

A b l e h n u n g  

5. Änderungsantrag der Abgeordneten Anna Rasehorn, Holger Grießhammer, 
Volkmar Halbleib u. a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/9034, 19/9225 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Wassergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Tiefengrundwasser besonders schützen! 
(Drs. 19/8947) 

A b l e h n u n g  

6. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Patrick Friedl u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9038, 19/9225 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Wassergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Grundwasserschutz im überragenden öffentlichen Interesse 
(Drs. 19/8947) 

A b l e h n u n g  

7. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Patrick Friedl u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9039, 19/9225 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Wassergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Schwammlandschaften statt Entwässerung – ein neuer Umgang mit 

Drainagen 
(Drs. 19/8947) 

A b l e h n u n g  
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8. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Patrick Friedl u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9040, 19/9225 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Wassergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Tiefengrundwasser bewahren 
(Drs. 19/8947) 

A b l e h n u n g  

9. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Patrick Friedl u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9041, 19/9225 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Wassergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Trinkwasser schützen, Wasserschutzgebiete erleichtern 
(Drs. 19/8947) 

A b l e h n u n g  

10. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Patrick Friedl u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9042, 19/9225 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Wassergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Schnee von gestern – Ressourcen schützen statt Pisten beschneien 
(Drs. 19/8947) 

A b l e h n u n g  

11. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Patrick Friedl u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9043, 19/9225 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Wassergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Verpflichtung zur Regenwasserrückhaltung bei staatlichen Bauvorha-

ben 
(Drs. 19/8947) 

A b l e h n u n g  
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12. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Patrick Friedl u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9044, 19/9225 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Wassergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Kein Freibrief beim Wassercent – kostenlose Grundwasserentnahme 

beschränken 
(Drs. 19/8947) 

A b l e h n u n g  

13. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Patrick Friedl u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9045, 19/9225 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Wassergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Echte Digitalisierung statt PDF-Scans – Wasserentnahmen digital erfas-

sen 
(Drs. 19/8947) 

A b l e h n u n g  

14. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Patrick Friedl u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9046, 19/9225 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Wassergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Nutzungskonflikte vermeiden – keine neuen Kompetenzen für Wasser- 

und Bodenverbände auf Kosten der Wasserversorger 
(Drs. 19/8947) 

A b l e h n u n g  

15. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Meußgeier, Gerd Mannes, 
Christin Gmelch und Fraktion (AfD) 

Drs. 19/9093, 19/9225 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Wassergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
(Drs. 19/8947) 

A b l e h n u n g  
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16. Änderungsantrag der Abgeordneten Anna Rasehorn, Holger Grießhammer, 
Volkmar Halbleib u. a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/9102, 19/9225 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Wassergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Öffentliche Wasserversorgung sicherstellen – keine Zusatzprivilegien 

für Unternehmen schaffen! 
(Drs. 19/8947) 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Tobias Reiß 

I. Vizepräsident 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Tobias Reiß
Abg. Tanja Schorer-Dremel
Abg. Gerd Mannes
Abg. Harald Meußgeier
Abg. Roland Weigert
Abg. Marina Jakob
Abg. Patrick Friedl
Abg. Christian Hierneis
Abg. Anna Rasehorn
Abg. Felix Freiherr von Zobel
Abg. Alexander Flierl
Abg. Christin Gmelch
Staatsminister Thorsten Glauber
Zweiter Vizepräsident Alexander Hold



Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Ich rufe Tagesordnungspunkt 31 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Bayerischen Wassergesetzes und weiterer 

Rechtsvorschriften (Drs. 19/8947)

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsanträge der SPD-Fraktion (Drsn. 19/9030 mit 19/9034 und 19/9102),

Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drsn. 19/9038 mit 

19/9046),

Änderungsantrag der AfD-Fraktion (Drs. 19/9093)

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 

Patrick Friedl u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

hier: Daseinsvorsorge statt Gewinninteresse - Trinkwasser bleibt kommunal 

(Drs. 19/9207)

Einzelheiten können Sie der Tagesordnung entnehmen. Ich gebe bekannt, dass zu 

dem in die Beratung einbezogenen und zum Plenum eingereichten Änderungsantrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 19/9207, der Ihnen vorab 

elektronisch übermittelt wurde, sowie zu den beiden Änderungsanträgen der SPD-

Fraktion auf den Drucksachen 19/9033 und 19/9102 durch die Initiatoren jeweils na-

mentliche Abstimmung beantragt wurde.

Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 51 Minuten. Die Redezeit der Staatsre-

gierung orientiert sich dabei an der Redezeit der stärksten Fraktion. Ich eröffne die 

Aussprache und erteile Frau Kollegin Tanja Schorer-Dremel das Wort. Bitte schön, 

Frau Kollegin.
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Tanja Schorer-Dremel (CSU): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, werte Kolleginnen 

und Kollegen! Wasser ist kein beliebiges Gut. Wasser ist die Grundlage allen Lebens, 

unser wichtigstes Lebensmittel und eine tragende Säule der Daseinsvorsorge. Genau 

deshalb sagen wir als Regierungsfraktionen ganz klar: Wer Verantwortung für Bayern 

trägt, darf beim Schutz unserer Wasserressourcen nicht wegschauen, nicht zaudern 

und nicht auf später vertrösten. Der Klimawandel ist längst Realität, auch bei uns. Auf 

der einen Seite gibt es sinkende Grundwasserstände, zunehmende Nutzungskonflikte 

und längere Trockenphasen, auf der anderen Seite Starkregen, Sturzfluten und Hoch-

wasser. Das ist kein Zukunftsszenario, das ist Gegenwart.

Genau darauf gibt die Novelle des Bayerischen Wassergesetzes eine klare, konse-

quente und verantwortungsvolle Antwort. Ich möchte mich gleich am Anfang meiner 

Rede recht herzlich bei Umweltminister Thorsten Glauber und seinen Abteilungen, 

beim Ausschussvorsitzenden Alexander Flierl, bei den Kolleginnen und Kollegen der 

CSU und der FREIEN WÄHLER, aber auch bei unserem Beauftragten der Staatsre-

gierung für Entbürokratisierung Walter Nussel bedanken. Es gab viele Runde Tische, 

Anträge, Sitzungen und Praxischecks, bis es zur Einbringung dieses Gesetzes gekom-

men ist.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN – Unruhe)

Ein Kernpunkt dieser Reform ist die Einführung des Wasserentnahmegelds, des Was-

sercents.

(Anhaltende Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Ich sage ausdrücklich, das ist kein Strafentgelt, sondern ein Lenkungsinstrument.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Wer Grundwasser nutzt, soll einen fairen Beitrag zu dessen Schutz leisten – einfach, 

transparent und unbürokratisch. Mit einem einheitlichen Satz von 10 Cent pro Ku-

bikmeter, einem Freibetrag von 5.000 Kubikmetern und klar definierten Ausnahmen 
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sorgen wir dafür, dass kleine Entnahmen nicht belastet werden und gleichzeitig ein 

verantwortungsvoller Umgang mit unserer wichtigsten Ressource gestärkt wird.

Lassen Sie mich eines gleich vorweg klarstellen: Die Einnahmen aus dem Wassercent 

verschwinden nicht irgendwo im Haushalt. Sie sind strikt zweckgebunden für Wasser- 

und Trinkwasserschutz sowie für eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung, zum Bei-

spiel auch für Wasserrückhalt in der Fläche. Wer hier behauptet, es gehe um Abzocke 

oder Bürokratie, verkennt entweder die Realität oder möchte bewusst verunsichern.

Ein zweiter zentraler Punkt dieser Novelle ist die Stärkung der öffentlichen Wasserver-

sorgung. Wir schreiben gesetzlich fest, was für uns selbstverständlich ist. Die Trink-

wasserversorgung der Bevölkerung hat Vorrang vor anderen Nutzungen. Punkt!

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Würden wir hier die Wasserversorgung ändern, würden wir auch das Brauchwasser 

hineinnehmen. Das ist nicht in unserem Interesse. Wasser ist Teil der Daseinsvorsor-

ge und keine Ware, die nach Marktlogik verteilt wird. Mit der neuen Anzeigepflicht bei 

der Übertragung wasserrechtlicher Zulassungen verhindern wir zudem einen schleich-

enden Ausverkauf oder eine Privatisierung unseres Grundwassers.

An dieser Stelle seien auch einmal die GRÜNEN angesprochen. Es zieht sich heute 

wie ein roter Faden durch unsere Sitzungen: Sie reden immer mehr populistisch. Sie 

stellen falsche Behauptungen auf, framen und bringen Unwahrheiten zur eigenen Pro-

filierung. Ich sage Ihnen ehrlich, ich wünsche mir hier die Kompetenz eines Christian 

Magerl zurück, der Kompetenz vor Populismus gestellt hat.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN – Lachen bei der AfD)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, besonders wichtig ist uns auch der Hoch-

wasserschutz. Wir erklären Hochwasserschutzmaßnahmen künftig ausdrücklich zum 

überragenden öffentlichen Interesse. Das ist kein juristischer Selbstzweck, sondern 

ein klares politisches Signal. Der Schutz von Leben, Leib und erheblichen Sachwerten 

Protokollauszug
66. Plenum, 10.12.2025 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 3



hat Vorrang. Gerade nach den dramatischen Ereignissen der letzten Jahre wäre alles 

andere unverantwortlich. Gleichzeitig schaffen wir mehr Rechtssicherheit und Fairness 

für die Betroffenen. Entschädigungen bei Einstauflächen, Deichrückverlegungen und 

Rückhaltemaßnahmen werden gesetzlich klar geregelt. Wir entlasten unsere Kommu-

nen ganz konkret. Ihre finanziellen Beteiligungen an staatlichen Hochwasserschutz-

maßnahmen werden begrenzt. Die Kommunen werden dadurch mit rund 19 Millionen 

Euro jährlich entlastet. Kostensteigerungen darüber hinaus trägt künftig der Freistaat. 

Das ist partnerschaftlich und verlässlich. Das ist verantwortungsvolle Politik.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Ein weiterer großer Schritt ist die Beschleunigung und Modernisierung wasserrechtli-

cher Verfahren. Wir beenden jahrelange Schwebezustände, sorgen für Mindestlaufzei-

ten von zehn Jahren bei Zulassungen und reduzieren damit Bürokratie für Nutzer und 

Verwaltung. Die vollständige Digitalisierung inklusive des digitalen Wasserbuchs bringt 

Transparenz, Effizienz und Rechtssicherheit. Wer heute noch glaubt, man könne die 

Herausforderungen der Zukunft mit Papierakten und endlosen Verfahren lösen, irrt 

gewaltig.

Zu den zahlreichen Änderungsanträgen der Opposition sage ich klar: Wir haben sie 

ernsthaft geprüft. Ich glaube, sowohl die Anhörung als auch die Ausschusssitzung 

waren ein Zeichen dafür, wie Politik funktionieren kann. Neben der Prüfung und dem 

Abwägen müssen wir feststellen, dass viele Forderungen auf den ersten Blick gut klin-

gen, aber entweder das Grundkonzept verwässern, neue Bürokratie schaffen oder den 

effektiven Grundwasserschutz schwächen würden. Besonders deutlich wird das bei 

dem Antrag, den Wassercent komplett zu streichen. Wer Grundwasserschutz fordert, 

ihn aber ablehnt, wenn es konkret wird, handelt widersprüchlich.

Die Novelle, die uns heute vorliegt, ist kein ideologisches Projekt. Sie ist eine sachli-

che, ausgewogene und zukunftsgerichtete Antwort auf reale Probleme.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)
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Sie stärkt unsere Trinkwasserversorgung, verbessert den Hochwasserschutz, entlastet 

Kommunen und macht Verfahren schneller und effizienter.

Deswegen sagen wir als CSU und FREIE WÄHLER: Diese Reform ist notwendig, 

richtig und verantwortungsvoll. Stimmen Sie deshalb unserem Gesetzentwurf zu, und 

lehnen Sie die Änderungsanträge der Opposition ab.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Vielen Dank. – Noch eine Meldung zu einer Zwi-

schenbemerkung: der Kollege Gerd Mannes.

Gerd Mannes (AfD): Frau Schorer-Dremel, Sie haben jetzt unsere Anhörung ange-

sprochen. Da muss ich jetzt noch mal etwas sagen. Sie können sich vielleicht noch 

erinnern: Da war jemand von den Chemieverbänden da. Es ist einfach so, und er hat 

es auch richtig gesagt:

Erstens: Sie zocken die Leute ab. Das ist die Wahrheit. Sie greifen denen in die 

Tasche.

(Marina Jakob (FREIE WÄHLER): Das ist eine Lüge! – Felix Locke (FREIE WÄH-

LER): Lüge!)

Zweitens: Es ist völlig unverantwortlich – das kam da auch heraus –, dass wir eine 

Industrie wie die Chemieindustrie, die jetzt schon extrem unter Druck gesetzt ist, auch 

von Ihnen politisch unter Druck gesetzt wurde mit Ihrer CO2-Ideologie, dann noch 

zusätzlich mit diesem Wassercent belasten. Das sind Millionenbeträge. Die haben 

ganz klar gesagt, dass das diese Industrie bedroht. Das ist völlig unverantwortlich. 

Das wollte ich noch mal sagen. Sehen Sie das anders?

Tanja Schorer-Dremel (CSU): Ja, wir sehen das anders,

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten FREIEN WÄHLER)
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weil die Wasserentnahme zur Sicherung der Trinkwasserversorgung unserer Bürge-

rinnen und Bürger dient. Deswegen ist auch beim Praxischeck von Walter Nussel 

herausgekommen, dass das alles im Rahmen ist. Wir haben Ausnahmemöglichkeiten.

Ich kenne auch Betriebe, die sich bewusst an die öffentliche Wasserversorgung ange-

schlossen haben, um durch ihren Beitrag auch die öffentliche Trinkwasserversorgung 

unserer Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Nächster Redner für die AfD-Fraktion: Kollege 

Harald Meußgeier.

(Beifall bei der AfD)

Harald Meußgeier (AfD): Sehr geehrtes Präsidium! Heute beraten wir in der Zweiten 

Lesung über die Novelle des Bayerischen Wassergesetzes. Das hört sich erst mal 

vielversprechend an, ist es aber leider nicht. Diesem Gesetzentwurf, der meiner Mei-

nung nach ein trojanisches Pferd beinhaltet, werden wir nicht zustimmen können.

(Unruhe)

Ja, Wasser ist unsere elementarste Ressource, und ja, wir alle tragen Verantwortung, 

sie zu sichern. Aber der vorliegende Entwurf setzt die falschen Schwerpunkte – 

ein Bürokratiepaket mit Preisschild, meine sehr verehrten Damen und Herren. Rich-

tige Ziele wie die Stärkung der öffentlichen Wasserversorgung und des Hochwasser-

schutzes werden mit einem diffusen Abgabemodell vermengt, das sich wiederum in 

Ausnahmebestimmungen wie Freibeträgen und Übergangsregelungen verfängt. Statt 

klarer, gleicher Regelungen für alle entsteht ein Flickenteppich, der Interpretations-

spielräume öffnet und Streit vorprogrammiert. Wie? Wer fällt darunter? Wer nicht und 

warum? Das beflügelt den Lobbyismus und untergräbt die Akzeptanz des gesamten 

Modells. Es wird dem Bürger auch als nachhaltig suggeriert.
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De facto ist es aber eine zusätzliche Steuer, die zu weiteren Preissteigerungen bei 

Produkten und Dienstleistungen führt. Dies kritisierte heute sogar unser Staatsminister 

Herrmann mit den Worten: Steuern belasten unsere Unternehmen. – Wer glaubt, dass 

allein Abgaben mehr Wasser schaffen, der irrt sich gewaltig. Die Ressourcen werden 

nicht größer, die Verfahren dadurch nicht schneller.

Bayern braucht konkrete Maßnahmen zur Stärkung der Wasserverfügbarkeit. Extreme 

Trockenphasen, Starkregen und jahreszeitliche Verschiebungen stellen uns vor reale 

Aufgaben. Aber das ist kein Freibrief für Abgabenpolitik, meine sehr verehrten Damen 

und Herren. Nein, wir benötigen robuste und regionale Lösungen, wie zum Beispiel 

klare Zuständigkeiten, viele Speichermöglichkeiten, intelligente Verteilung, flexible Be-

wirtschaftung und technische Innovationen. Früher waren auf allen Äckern tiefe Grä-

ben und Pflugfurchen zu sehen, die Wasser speichern konnten. Heute ist diese Praxis 

aus umweltrechtlichen Gründen untersagt – die EU aus Brüssel lässt hier grüßen. Aus 

unserer Sicht sollten verfügbare Mittel vor allem Landwirtschaftsbetrieben zukommen. 

Wer Wasser ohne Boden denkt, der macht einen großen Fehler.

Die Stärkung der öffentlichen Wasserversorgung ist ein richtiges Ziel; denn nur so ist 

es möglich, flächendeckende Ergebnisse zu erzielen. Sie gelingt aber nicht durch ein 

Entgelt, sondern durch Investitionen in Infrastruktur, den Abbau von Planungsstaus, 

die bessere Instandhaltung und die Priorisierung kritischer Netze. Das ist der Staatsre-

gierung hier leider nur zum Teil gelungen. Entsiegelungsmaßnahmen, die Schaffung 

von Rückhalteflächen oder die konsequente Umsetzung über regionale Wassersteue-

rungspläne finden sich im vorliegenden Gesetzentwurf leider nicht.

Um es auf den Punkt zu bringen: Dieser Gesetzentwurf ist kein Modernisierungsschub 

– er ist ein Belastungspaket mit digitalem Beipackzettel. Er ist ein Griff in die Taschen 

jener, die unser Land am Laufen halten. Sie versprechen mehr Effizienz. Tatsächlich 

aber drohen mehr Bürokratie, mehr Unklarheit und mehr Streit. Bayern braucht eine 

Wasserpolitik mit gesundem Menschenverstand und vor allem Vertrauen in diejenigen, 
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die vor Ort Verantwortung tragen. Bayern braucht keine Pflichtabgaben, sondern prak-

tische Lösungen.

(Beifall bei der AfD)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Bleiben Sie bitte am Rednerpult! Der Kollege 

Roland Weigert hat sich für eine Zwischenbemerkung gemeldet.

Roland Weigert (FREIE WÄHLER): Herr Kollege Meußgeier, Sie haben den Hinweis 

auf Produktkostensteigerungen gegeben. Ich habe mir dazu auch Gedanken gemacht 

und habe sogar nachgerechnet: Ich müsste auf dem Oktoberfest 15 Maß Bier trinken, 

um tatsächlich eine Produktkostensteigerung beim Bier von einem Cent hinzubekom-

men.

(Zurufe)

15 Maß Bier macht knapp 400 Euro aus.

Meine Frage an Sie: Können Sie mir ein weiteres Produkt konkret benennen, bei dem 

die Kostensteigerung, die Sie angesprochen haben, tatsächlich entsteht? Aber nicht 

diffus, sondern ganz konkret ein weiteres Produkt, nur eines.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Harald Meußgeier (AfD): Ruhig Blut! Wir wissen doch alle: Wenn mal eine Steuer 

drauf ist, dann kommt die nie mehr runter. Bestes Beispiel ist das Schampusgesetz.

(Tanja Schorer-Dremel (CSU): Das ist etwas ganz anderes! – Weitere Zurufe)

Die geht eher noch nach oben. Wenn man das mal anschaut, der Thorsten Glauber 

hat es ja gesagt: Das sind pro Kopf fünf Euro im Jahr, richtig. Das sind bei der 

Anzahl an Bürgern, die wir im Land haben, 420 Millionen Euro, die hier eingenommen 

werden. Selbst eure Verbände, die 50 Verbände, sind nicht so glücklich mit diesem 

Wassergesetz. Der Bauernverband lehnt sogar den Wassercent ab.
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(Beifall bei der AfD)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Nächste Rednerin für die Fraktion der FREI-

EN WÄHLER: die Frau Kollegin Marina Jakob.

Marina Jakob (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Mit diesem Gesetz schützen 

wir das Wasser, schützen aber auch vor Wasser. Wir machen ein Wassergesetz mit 

gesundem Menschenverstand. Ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen!

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Ich habe es in meiner letzten Rede zu dem Thema schon angesprochen: Was ist denn 

ein Kompromiss? Anscheinend ist das in der Opposition noch nicht so wirklich ange-

kommen. Ein Kompromiss ist eine gegenseitige Übereinkunft, bei der alle Beteiligten 

auf einen Teil ihrer ursprünglichen Forderungen verzichten, um eine gemeinsame 

Lösung zu finden. Er versucht, unterschiedliche Interessen so auszugleichen, dass 

etwas entsteht, das für alle tragbar ist, auch wenn es vielleicht nicht perfekt für jeden 

ist – und das ist auch Demokratie.

Nein, natürlich: Perfekt ist unser Gesetz nicht für jeden. Jeder hat an irgendeinem 

kleinen Teil etwas auszusetzen, weil die Interessenlage unterschiedlicher nicht sein 

könnte. Wir haben zum einen die kommunalen Spitzenverbände, die eine maximale 

Freigrenze von 50 Kubikmetern gefordert haben. Wir haben Wirtschaftsverbände und 

den Bauernverband, die am liebsten überhaupt nicht mitgezahlt hätten beim Wasser-

cent, eine unendliche Freigrenze.

Was uns hier gelungen ist, ist ein Kompromiss aus beidem. Wir belasten nicht die 

Wirtschaft, sodass sie ihre Betriebe schließen muss. Das wäre für die Chemieindustrie 

fatal, die wirklich jetzt schon mit großen Auflagen und Belastungen zu kämpfen hat. 

Aber wir geben dem Wasser einen Preis: Wir steigern den Wert; denn Wasser ist 

unser wichtigstes Lebensmittel.
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(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Nachdem auch in der Presse in den vergangenen zwei Wochen immer nur mögliche 

schlechte Dinge dargestellt worden sind, die so eigentlich gar nicht der Wahrheit 

entsprechen – dank der Hetzkampagne der GRÜNEN –, möchte ich mich jetzt darauf 

beschränken, die positiven Dinge dieses Gesetzes darzustellen.

Ich fange mit dem Hochwasserschutz an, weil ich als nordschwäbische Abgeordnete, 

die selber in einem Dorf wohnt, vor eineinhalb Jahren selber massiv vom Hochwasser 

betroffen war. Wir stärken den Hochwasserschutz und stellen ihn ins überragende 

öffentliche Interesse. Das haben wir als Regierungsfraktionen bereits im Juni 2024 

mit einem Antrag gefordert und dargelegt. Wir wollen, dass der Hochwasserschutz 

bei Abwägungen massiv in den Vorrang gestellt wird. Wir wollen, dass die Menschen 

vor jeder Haselmaus geschützt werden. Wir sparen uns damit unzählige Diskussionen 

darüber, was jetzt wichtiger ist, die Haselmaus oder irgendwelche anderen Tierchen, 

die dort auf der Fläche von Hochwasserschutzmaßnahmen zu finden sind.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Wir führen auch die Entschädigungspraxis rechtssicher fort, sodass auch für die 

Grundstückseigentümer und die Landwirte weiterhin Klarheit besteht. Wir bündeln 

alle Zuständigkeiten großer Hochwasserschutzmaßnahmen bei den Regierungen. So 

sparen wir uns einen Zwischenschritt und werden einfach deutlich schneller.

Jetzt komme ich noch zur Reform der Beteiligtenleistungen. Diese ist mit den kom-

munalen Spitzenverbänden von vornherein komplett abgestimmt. Wir verzichten dar-

auf, die Kosten auf die gesetzlichen Anlieger umzulegen. Stattdessen gibt es nun 

eine verpflichtende finanzielle Beteiligung der Kommunen in Höhe von 20 % an den 

Planungs-, Bau- und Grunderwerbskosten. Es gibt auch eine Stichtagsregelung zum 

01.01.2026. Jeder, der sich jetzt schon mitten im Bau von Hochwasserschutzanlagen 

befindet, macht ab dem 01.01.2026 einen Cut und zahlt nur noch 20 % statt 50 %.
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An dieser Stelle möchte ich ein Beispiel nennen, wie das unsere Kommunen entlastet. 

In meiner nordschwäbischen Heimat liegt die Stadt Burgau. Burgau baut ein Rückhal-

tebecken mit einer Größe von 120 Hektar für 1,3 Millionen Kubikmeter Wasser. Die 

Kosten belaufen sich auf circa 20 Millionen Euro. Bisher hätte sie die Hälfte davon, 

circa 10 Millionen Euro, getragen. Burgau hat knapp 10.800 Einwohner. Das ist eine 

riesige Belastung für diese Kommune. Nach der neuen Regelung müssen sie nur 

noch 4 Millionen Euro zahlen und sparen sich 6 Millionen Euro. Dieses Geld steht 

für andere wichtige Maßnahmen der Kommune zur Verfügung – welch ein Gewinn für 

diese Kommune.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Ich nenne ein zweites Beispiel. Im Vergleich dazu handelt es sich in Nordendorf 

um eine kleine Maßnahme. Jedoch wird jetzt ein ganzes Dorf geschützt werden. 

Der Bürgermeister kämpft seit Jahren für den Hochwasserschutz vor Ort. Das knapp 

2.700-Seelen-Dorf wird sich mit der neuen Regelung knapp 600.000 Euro sparen. Das 

ist Geld, das auch wieder für Infrastruktur vor Ort verwendet werden kann.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Außerdem führen wir eine Deckelung bei der Preissteigerung ein. Das heißt, diese 

aufwendigen Nachberechnungen, welche die Wasserwirtschaftsämter bisher durchge-

führt haben, was Zeit und Personal gebunden hat, fallen alle weg. Hochwasserschutz 

ist jetzt für alle Kommunen möglich. Die Finanzkraft der Kommunen spielt jetzt nur 

noch eine untergeordnete Rolle. Lassen Sie uns gemeinsam den Hochwasserschutz 

bei diesem Gesetz in den Vorrang stellen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Gestatten Sie mir noch einen Satz zur Digitalisierung. Wir führen das digitale Wasser-

buch ein. Wer schon einmal im Landratsamt und vor allem in den Wasserrechtsabtei-

lungen war, sieht einen Ordner neben dem anderen. Dort gibt es alles in Papierform, 
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wenig digital. Wir haben jetzt die Gelegenheit, das digitale Wasserbuch einzuführen, 

alles auf den aktuellen Zeitgeist zu bringen und eine effizientere Arbeitsweise vor 

Ort zu gewährleisten. Weil wir in Bayern und nicht im Bund sind, gilt bei uns das 

Konnexitätsprinzip. Wir unterstützen die Landkreise dabei. Das heißt, sie werden nicht 

alleingelassen, weder technisch noch finanziell. Wir stehen an ihrer Seite.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Die neuen Regelungen sorgen für mehr Rechtssicherheit bei allen Wasserschutzver-

fahren. Wir haben einfachere Regelungen. Ich könnte noch so viele Punkte ausfor-

men, die es zu erwähnen gibt. Aber zum Schluss handelt es sich um einen Kompro-

miss. Wo alle nachgeben, hat am Ende jeder gewonnen. – Das ist ein Zitat von 

Marie von Ebner-Eschenbach. In unserem Fall haben der Hochwasserschutz, die 

Anpassung an die Klimakrise und die Sicherstellung der kommunalen Trinkwasserver-

sorgung gewonnen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Bleiben Sie bitte am Rednerpult. Herr Kollege 

Patrick Friedl hat sich für eine Zwischenbemerkung gemeldet.

Patrick Friedl (GRÜNE): Liebe Frau Kollegin Jakob, Sie haben zu Beginn den Kon-

sensprozess betont und gesagt, wie alle mit einzelnen Themen zurückgestanden 

haben. Ich lese Ihnen jetzt die Passage einer Begründung vor, die neu dazugekom-

men ist:

"Da im Hinblick auf die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung im Stö-

rungs-, Not-, Krisen- und Katastrophen- sowie Verteidigungsfall es unerheblich 

ist, ob die Zurverfügungstellung von Lebensmitteln von privatwirtschaftlichen 

Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht durchgeführt wird, liegt die unterneh-

merische Betätigung zur Sicherung der Versorgung mit Lebensmitteln (z. B. Zur-
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verfügungstellung von Flaschenwasser) in solchen Fällen auch im öffentlichen 

Interesse und ist vom Begriff der öffentlichen Trinkwasserversorgung abgedeckt."

Sie nehmen eine Definition des Begriffs der öffentlichen Trinkwasserversorgung neu 

auf. Sie haben betont, dass dies im Konsens erarbeitet wurde und einige zurückge-

standen haben. Wer hat hier für wen zurückgestanden?

(Beifall bei den GRÜNEN)

Marina Jakob (FREIE WÄHLER): Ich würde Ihnen jetzt gerne den Unterschied zwi-

schen einem Gesetzestext und einem Begleittext zu einem Gesetz erklären. Das sind 

zwei unterschiedliche Dinge. Wann kommt dieser eine Satz zum Tragen? – In Ihrer 

Heimatkommune ist das Wasser verunreinigt oder verseucht und kann nicht mehr ver-

wendet werden. Es gibt auch keine Leitung zur Nachbarkommune. Es ist schlichtweg 

keine öffentliche Trinkwasserversorgung der Menschen über die Leitung möglich. In 

diesem Fall müssen wir uns doch freuen, wenn in der Nachbarkommune irgendeiner 

da ist, der Wasser in Trinkflaschen abfüllt. Zu dem kann man gehen uns sagen: Bitte 

fülle mir Wasser in Flaschen ab und versorge meine Kommune mit Wasser.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Wenn dieser Trinkwasserhersteller, der jetzt Wasser in Flaschen abfüllt, vielleicht gar 

nicht die Erlaubnis hat, so viele Kubikmeter zu fördern, kann dieser ganz einfach zur 

Behörde gehen und sagen: Ich brauche mehr Wasser, weil ich XY aufgrund einer 

Anfrage des Bürgermeisters mit Wasser versorge. – Die Kommune kann es ihm ganz 

schlicht und einfach erlauben. Was soll daran bitte schlecht sein?

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Herr Kollege Hierneis, bitte, für die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.
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Christian Hierneis (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, werte Kolleginnen 

und Kollegen! Frau Kollegin Jakob, es ist schade, dass Sie sich über die bayerische 

Artenvielfalt lustig machen. Für uns gehört die Haselmaus auch zu Bayern.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sie wissen es zu Genüge, würdigen aber leider nicht, dass die Haselmaus zu Bayern 

gehört.

Es ist schön, dass Sie das Wassergesetz novellieren wollen. Leider ist es nicht 

so schön, wie Sie es gemacht haben. Was haben wir in den letzten Jahren zum 

Grundwasser- und Hochwasserschutz denn nicht alles getan? – Wir haben eine Ex-

pertenkommission eingesetzt, die ein herausragendes Papier vorgelegt hat. Wir haben 

mehrfach und übrigens jedes Mal gegen Ihren Willen Expertenanhörungen im Landtag 

durchgeführt mit wichtigen Ergebnissen. Wir haben unendlich viele Studien gesehen, 

die uns sagen, was zu tun ist. Wir haben die Forderungen der Betroffenen vor Ort 

eingeholt. Und was davon setzen Sie in Ihrem Gesetz um? – So gut wie gar nichts. 

Wir sehen es deutlich anders als Sie.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sie wollen so gut wie nichts beim Grundwasserschutz verbessern und damit auch 

nichts beim Schutz unseres Trinkwassers und beim Schutz vor Hochwasser. Hätten 

Sie auf die Experten gehört, die Studien gelesen und wären der Forderung der Betrof-

fenen vor Ort gefolgt, hätte Ihr Gesetz wirklich etwas werden können. Das haben Sie 

aber nicht getan.

So sieht es auch beim Wassercent aus. Sie können quer durch alle Stellungnahmen 

lesen, dass es beim Wassercent keine Ausnahmen geben soll. Entweder zahlen alle 

oder zahlt keiner. Bei Ihnen zahlen die einen, aber die anderen nicht. Es zahlen vor 

allem diejenigen, die sich am meisten um den Schutz unseres Grundwassers und 
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damit unseres Trinkwassers kümmern, nämlich die Wasserversorger und damit auch 

wir Verbraucher. Andere dagegen sind befreit.

Der Artikel 78 Absatz 3 Nummer 12 Ihres Gesetzes verstößt aus unserer Sicht gegen 

Artikel 118 Absatz 1 Satz 1 Bayerische Verfassung. Die kennen Sie hoffentlich alle. 

In Wasser- und Bodenverbänden organisierte Wasserentnehmer werden ohne jeden 

sachlichen Grund bessergestellt als Wasserentnehmer, die nicht in solchen Verbänden 

organisiert sind. Daher behalten wir uns eine Klage ausdrücklich vor.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sie bauen auch noch Bürokratie auf statt ab. Digitale Wasserzähler sind völlig un-

problematisch und kostengünstig zu installieren. Sie messen exakt jede Wasserent-

nahme. Vor allem machen sie keinerlei Arbeit. Sind sie einmal installiert, zählen 

sie fröhlich vor sich hin. Da muss niemand mehr irgendetwas tun. Sie wollen aber 

genau das nicht. Sie wollen keine automatische Messung. Sie wollen, dass die Was-

serentnehmer, also auch die Landwirte, mehr Arbeit und mehr Bürokratie haben.Sie 

müssen dann Pumpbücher führen und jede Wasserentnahme einzeln protokollieren. 

Sie müssen im Zweifel eidesstattliche Versicherungen abgeben, sich zuvor vielleicht 

noch juristisch beraten lassen und dann aufs Amt gehen. Sie schaffen zusätzliche 

Belastungen und zusätzliche Bürokratie, statt sie abzubauen, auch und gerade für 

unsere ohnehin schon belastete Landwirtschaft.

Wenn Sie nicht messen, wer wo wie viel Wasser entnimmt, können Sie auch keine 

Strategie zum Schutz unseres Grundwassers entwickeln, was Sie aber dringend tun 

sollten. Von der ungerechten Erhebung des Wassercent mit allen möglichen Ausnah-

men, der fehlenden Messung von Wasserentnahmen, dem fehlenden Schutz unseres 

Tiefengrundwassers haben Sie auch nichts reingeschrieben, vom fehlenden Wasser-

rückhalt in der Fläche lasse ich auch nichts, zum fehlenden flächendeckenden Hoch-

wasserschutz – nicht technischem Hochwasserschutz – und zu vielem mehr lese ich 

auch nichts. Ihr Gesetz strotzt vor Mängeln und Lücken. Mit unseren Änderungsanträ-
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gen zu Ihrem Gesetz helfen wir Ihnen, dieses Gesetz zu verbessern. Wir helfen Ihnen 

hier gerne und vor allem aus politischer Verantwortung für die Menschen in unserem 

Lande.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Also, seien Sie nicht lame, lassen Sie sich helfen; denn Sie brauchen offensichtlich 

Hilfe bei einer guten Politik für den Grundwasserschutz.

(Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Ausgerechnet von den GRÜNEN!)

– Ausgerechnet von uns, ganz genau.

(Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Zauberlehrling!)

Sie brauchen Hilfe bei einer guten Politik für den Grundwasserschutz und damit dem 

Schutz unseres lebensnotwendigen Trinkwassers, und Sie brauchen Hilfe bei einem 

Hochwasserschutz für die Menschen in unserem schönen Bayern. Stimmen Sie des-

halb unseren Änderungsanträgen zu Ihrem Gesetz zu, dann wird Ihr Gesetz auch 

etwas.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Herr Kollege, bleiben Sie bitte am Pult. Mir liegt 

noch eine Meldung zu einer Zwischenbemerkung der Frau Kollegin Jakob vor.

Marina Jakob (FREIE WÄHLER): Kollege Hierneis, der Artenschutz ist mir sehr wich-

tig. Auch die Haselmaus hat an Orten, wo sie nicht stört, ihre Berechtigung. Stellen 

Sie das Tier über die Menschenleben? Wollen Sie das Tier vor Ort eher schützen, als 

Hochwasserschutz für die Menschen in der Region zu ermöglichen?

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Christian Hierneis (GRÜNE): Sie kennen offensichtlich nicht die Basis des Natur-

schutzes: Naturschutz ist immer in allererster Linie Menschenschutz. Natürlich zählt 
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der Schutz der Menschen mehr als der Tierschutz, egal um welches Tier es geht. 

Die Haselmaus ist wichtig. Es gibt immer Alternativen und Möglichkeiten. Wie Sie 

es dargestellt haben, ist Ihnen die Haselmaus wurscht. Da möchte ich ganz klar 

widersprechen. Uns GRÜNEN als Naturschützern ist die Haselmaus nicht wurscht; 

aber Menschenleben zählen immer mehr als alles andere, selbstverständlich.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Bitte, Frau Kollegin Rasehorn.

Anna Rasehorn (SPD): Sehr geehrtes Präsidium, liebe Kolleg:innen der demokrati-

schen Fraktionen! Die demokratischen Fraktionen waren und sind nach der Ersten Le-

sung, nach der Anhörung, nach der Zweiten Lesung und der langen Ausschusssitzung 

hoffentlich einig: Es ist gut und richtig, dass der Freistaat Bayern einen Wassercent 

einführt, weil er gerecht ist, weil er Ressourcen schützt und weil er in 13 von 16 Bun-

desländern längst Standard ist.

Dementsprechend wäre es schön gewesen, wenn dieses so wichtige Gesetz den 

demokratisch üblichen Weg gegangen wäre. Doch wie sah die Realität aus? – Der 

Gesetzentwurf in seiner endgültigen Form wurde am Donnerstag, dem 20. November, 

nachmittags verschickt. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir als Opposition dieses Gesetz 

in seiner finalen Fassung zum ersten Mal zu Gesicht bekommen. Knapp vier Tage 

später wurde das Gesetz in Erster Lesung im Plenum beraten. Dann wurde es inner-

halb einer Woche gleich durch drei Ausschüsse gepeitscht. Die SPD hat zusammen 

mit den GRÜNEN dafür gesorgt, dass sich die Verbände zumindest im Rahmen einer 

Anhörung dazu öffentlich äußern konnten. Vielen lieben Dank dafür!

Selbst Experten, die von den Regierungsfraktionen berufen wurden, haben in einigen 

Punkten deutlichen Verbesserungsbedarf gesehen. Heute erfolgt nun die Zweite Le-

sung, um das Gesetz noch in diesem Jahr durchzukriegen. Demokratisch gesehen ist 

das kein guter Stil.
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(Beifall bei der SPD)

Die Regierungsfraktionen haben die Chance verpasst, Ideen der Expert:innen noch 

aufzugreifen. Wir haben versucht, diese Ideen im Ausschuss in gerade einmal einer 

Stunde einzubringen und einzupflegen. Das alles ist schade, weil dieses Gesetz ei-

gentlich gut und wichtig ist. Es hätte mehr Zeit und Raum verdient gehabt.

Trotz alledem haben wir uns als demokratische Fraktionen dem Prozess gestellt und 

haben neben der Anhörung, die wir mit unserem Minderheitenrecht durchgesetzt 

haben, noch viele Änderungsanträge eingebracht. Die gute Nachricht lautet: Heute 

ist die vorletzte Sitzung vor Weihnachten, Sie haben noch eine Chance, Sie könnten 

unseren guten Änderungsanträgen zustimmen; denn für Gewässer erster und zweiter 

Ordnung ist der Freistaat zuständig. Trotzdem war es in der Vergangenheit so, dass 

Kommunen oft hohe Kostenanteile übernehmen mussten. Marina ist vorhin darauf 

eingegangen. Manchmal mussten die Kosten bis zur Hälfte übernommen werden. 

Viele Bürgermeister:innen berichten, dass sie sonst jahrelang auf Maßnahmen hätten 

warten müssen. Das ist keine verlässliche Partnerschaft.

Der Bayerische Gemeindetag und der Städtetag haben diese Praxis jahrelang sehr 

deutlich kritisiert. Jetzt kommen Sie endlich den Kommunen entgegen. Das ist ein 

guter Schritt. Aber warum bleiben Sie bei 80 % stehen? Stattdessen hätten Sie 

mutig sein und 90 % übernehmen können. Auch über den Basissatz von mindestens 

70 % bei den Gewässern dritter Ordnung hätte man durchaus diskutieren können. 

Das entlastet Gemeinden spürbar und sorgt dafür, dass notwendige Projekte endlich 

umgesetzt werden, dass eben nicht die Kita oder die Haselmaus gegen den Hochwas-

serschutz ausgespielt werden.

Nun zum Wassercent. Wir meinen, wer viel entnimmt, gerade Tiefengrundwasser, 

muss auch viel zahlen. Stattdessen gibt es bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN 

zahlreiche Ausnahmen, die den Privatkonzernen zugute kommen. Ein breites Bündnis 

aus Kommunal-, Umwelt-, Verbraucher:innen- und Wasserwirtschaftsverbänden und 
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auch einige Ihrer Experten in der Anhörung kritisieren diese Ausnahmen, weil sie 

dieses gute Gesetz wie einen Schweizer Käse durchlöchern; und sie fordern, dass die 

Entgeltbefreiung stark reduziert wird. Stattdessen soll nur eine Schätzung abgegeben 

werden. Es wird schon stimmen. Wollen Sie das auch bei der nächsten Verkehrskon-

trolle so machen? Sagen Sie mal ungefähr an, wie schnell Sie gefühlt gefahren sind? 

Wer braucht schon einen Tacho? Ach, genau passend. Das ist schön.

(Florian Streibl (FREIE WÄHLER): Man kann den Menschen auch einmal vertrau-

en!)

– Es ist schön, dass Sie dieses Vertrauen haben. Wir sagen: Das ist schwierig. Die 

Unternehmen dürfen nämlich auch selbst entscheiden, wie sie zu dieser Schätzung 

kommen. Sie können sich zwischen einer Glaubhaftmachung und dem Führen eines 

Abpumptagebuchs entscheiden, wie das im Ausschuss vorgeschlagen wurde. Wir 

sagen dazu ganz klar: Nein, wir brauchen die tatsächlichen Daten. Am sinnvollsten 

geht das über Wasseruhren, was in anderen Bundesländern längst üblich ist.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Zu guter Letzt: Im finalen Gesetzentwurf – das war am 29. Juli in dem Entwurf, den 

wir gefunden haben, noch nicht drin – findet sich in der Begründung eine kleine, 

aber feine Formulierung, die vor allem den VKU und den Städtetag sehr wütend 

gemacht hat; denn diese Formulierung öffnet den Getränkeherstellern eine Tür, die 

lieber geschlossen bleiben sollte.

(Florian Streibl (FREIE WÄHLER): Fake News!)

Im Gesetzestext steht: Wasserentnahmen zur öffentlichen Trinkwasserversorgung sol-

len Vorrang haben. – Dem stimmen wir selbstverständlich zu. Ich hoffe, dass darüber 

nicht debattiert wird. In der Begründung erweitert die Staatsregierung aber den Begriff 

der öffentlichen Trinkwasserversorgung plötzlich um privatwirtschaftliche Getränkeher-

steller im Not-, Krisen- oder Katastrophenfall. Das klingt harmlos, ist es aber nicht. Der 
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Gemeindetag, der Städtetag, der VKU, der DVGW und viele andere warnen völlig zu 

Recht: Diese Auslegung weicht vom etablierten Rechtsverständnis ab.

Im Ausschuss wurde gesagt, die Begründung des Gesetzentwurfs würde höchstens 

bei der historischen Auslegung vor Gerichten relevant. Aber genau dort finden doch 

die Debatten statt, wenn Getränkehersteller klagen. Dort ist dann die historische Aus-

legung relevant.

Liebe CSU und FREIE WÄHLER, geben Sie sich in diesem Parlament einen Ruck, 

und vollbringen Sie ein kleines Weihnachtswunder. Gehen Sie in die Debatte, und 

stimmen Sie unseren Änderungsanträgen zu. Dann könnten auch wir diesem Gesetz-

entwurf zustimmen.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Es liegen zwei Meldungen zu einer Zwischenbe-

merkung vor: zunächst Herr Kollege Felix Freiherr von Zobel. Herr Baron, bitte schön.

Felix Freiherr von Zobel (FREIE WÄHLER): Liebe Kollegin, Sie haben vom Tiefen-

grundwasser gesprochen und gesagt, dass es wertvoller sei. Da stimme ich Ihnen 

zu. Sie wollen aber auch, dass es teurer wird. Da stimme ich Ihnen nicht zu. Ich 

persönlich weiß nämlich nicht, wo das Tiefengrundwasser anfängt und wo die Vorstufe 

endet.

Ich vergleiche das einmal mit der Baumgrenze in den Alpen. In den Voralpen liegt 

die Baumgrenze bei 1.800 Metern. Das ist klar bestimmbar. In den Zentralalpen liegt 

die Baumgrenze bei 2.000 Metern. Können Sie mir sagen, wo die Grenze zum Tie-

fengrundwasser ist? Wenn Sie mir das nicht sagen können, dann könnten wir einen 

Rechtsstreit nach dem anderen reingeknallt bekommen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)
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Anna Rasehorn (SPD): Herr von Zobel, ich stimme Ihnen vollkommen zu: Wir wissen 

zu wenig über das Tiefengrundwasser. Auch das wurde in der Expert:innenanhörung 

sehr deutlich.

(Alexander Flierl (CSU): Nicht wissen, wo es anfängt, aber ein höheres Entgelt 

verlangen!)

Sowohl Prof.  Kunstmann als auch die Expert:innen haben in der Anhörung gesagt: 

Wir haben keine Daten und können auch gar nicht forschen. – Unsere Schriftlichen 

Anfragen ans Ministerium haben uns Recht gegeben. Wir wissen zu wenig über das 

Tiefengrundwasser. Wir wissen aber, dass zum Beispiel große Getränkeunternehmen 

für das Reinheitsgebot das Tiefengrundwasser abpumpen müssen. Wir sagen: Solan-

ge wir zu wenig wissen, wir aber wissen, dass es wertvoll ist und wir uns damit 

auseinandersetzen müssen, finde ich, sollten wir insbesondere dann, wenn es nur 

um das Reinigen von Flaschen geht, durchaus einen höheren Preis verlangen. Es ist 

einfach wertvolleres Wasser. Ich stimme zu, wenn es heißt, dass wir bisher darüber zu 

wenig wissen.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Zur nächsten Zwischenbemerkung erteile ich der 

Kollegin Tanja Schorer-Dremel von der CSU-Fraktion das Wort.

Tanja Schorer-Dremel (CSU): Ich möchte mit meiner Frage zuerst einmal etwas fest-

stellen. Frau Kollegin Rasehorn, ich möchte mich für die stets fachliche, konsequente 

und auch faire Diskussion, die wir im Umweltausschuss pflegen, bedanken. Das ist 

eine gute Basis. So sollten wir hier zusammenarbeiten. Das schätze ich ungemein.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU und der FREIEN WÄHLER)

Anna Rasehorn (SPD): Dieses Kompliment und den Dank kann ich zurückgeben!
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Tanja Schorer-Dremel (CSU): Das ist nicht immer so, deswegen darf man das auch 

mal sagen.

Der zweite Grund meiner Zwischenbemerkung ist: Welche Bedeutung, weil Sie das 

gerade angesprochen haben, hat aus Ihrer Sicht die Begründung bei einem Geset-

zestext? Wir haben das nach der Anhörung im Umweltausschuss intensiv diskutiert. 

Welche abschließende Bedeutung hat die Begründung eines Gesetzestextes?

Anna Rasehorn (SPD): Zuerst einmal keine Bedeutung; allerdings dann, wenn ein 

Rechtsstreit kommt und private Unternehmen zum Beispiel fragen, was eine "Krise" 

ist – auch das ist nicht klar definiert –, können Klagen kommen. Im Rahmen der 

Auslegung, wie wir im Parlament darüber diskutiert haben, ist die Begründung wichtig. 

Dass dieses Tor geöffnet wird, wobei wir doch alle inhaltlich einer Meinung sind, ist 

unnötig und bringt Leute sprichwörtlich auf die Palme, was es nicht gebraucht hätte. 

Deswegen war unsere Position: Hätten wir hier im Parlament und auch im Umweltaus-

schuss genügend Zeit gehabt, um darüber zu diskutieren,

(Alexander Flierl (CSU): Wir hatten ausreichend Zeit!)

wäre dieses Problem wahrscheinlich aufgefallen, und wir hätten die Kuh vom Eis 

gebracht, bevor es viele Leute auf die Bäume bringt.

(Tanja Schorer-Dremel (CSU): Es hat keine Bedeutung!)

– Doch, vor Gericht hat es durch die historische Auslegung – an dieser Stelle darf 

ich den Ausschussvorsitzenden Alexander Flierl gerne zitieren – Relevanz. Das ist ein 

Tor, das nicht hätte aufgemacht werden müssen. – Vielen lieben Dank.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Herr Kollege Flierl, bitte.

Alexander Flierl (CSU): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende 

Gesetzentwurf zur Novellierung des Bayerischen Wassergesetzes ist ein entscheiden-
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der Schritt hin zu einer modernen und zukunftsfesten Wasserpolitik. Entgegen den 

unberechtigten Anwürfen, den fehlerhaften Behauptungen und den rechtlich falschen 

sowie sachfremden Erwägungen müssen wir eindeutig feststellen, dass wir als Lan-

desgesetzgeber genau den Spielraum ausnutzen, der uns zur Verfügung steht. Wir 

novellieren das Wasserrecht, damit es schlanker, praxistauglicher und vor allem wei-

terhin rechtssicher ist.

Wichtig ist für mich besonders eines: Das neue Bayerische Wassergesetz ist kein 

Gesetz der Überschriften und kein Sammelsurium an politischen Absichtserklärungen; 

vielmehr ist es funktional, modern und liefert genau das, was der Freistaat Bayern, 

aber auch unsere Bürgerinnen und Bürger brauchen: klare Handlungsregelungen, 

taugliche Rechtsgrundlagen und echte Vollzugstauglichkeit, liebe Kolleginnen und Kol-

legen.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Dieser Gesetzentwurf ist kein abstrakter Umbau, sondern ein konkretes Zukunftsge-

setz, das den Wasserschutz, die Straffung von Verfahren, die schnellere Umsetzung 

von Maßnahmen, die Einführung des Steuerungselementes des Wasserentnahmeent-

geltes sowie die Klimaanpassung intelligent miteinander verbindet. Dazu brauche ich 

keine lange zusätzliche Beratung. Wir haben uns im Umweltausschuss ausreichend 

Zeit dafür genommen. In der Anhörung haben wir schon grundsätzlich debattiert und 

auch mit den Expertinnen und Experten gesprochen. Wir haben uns danach nochmals 

mehrere Stunden mit dem Gesetzentwurf und den Änderungsanträgen auseinander-

gesetzt. Da braucht es kein zusätzliches, überlanges Verfahren. Wir haben straff 

durchgezogen, aber auf keinen Fall undemokratisch.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Entscheidend ist außerdem, dass dieses neue Gesetz Regeln schafft, die wirken und 

nicht nur politische Prosa sind, die gut klingt, wie es von der Opposition anklingt.
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Die AfD kapriziert sich einzig und allein auf das Wasserentnahmeentgelt. Sie verkennt, 

dass wir genau dieses Instrument brauchen, um Wassersicherheit zusätzlich zu finan-

zieren.

(Gerd Mannes (AfD): Nein!)

Das ist doch das Entscheidende: Wir brauchen diese Mittel für den Boden, für die 

Wasseraufnahmefähigkeit, für den Wasserrückhalt und den Landschaftswasserhaus-

halt. Wenn Sie etwas zum natürlichen Wasserrückhalt lesen wollen, dann kann ich 

Ihnen empfehlen, das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes zu lesen. Dort steht genau 

das drin, was wir schon beherzigen und was Sie jetzt auch zusätzlich gefordert haben.

Bei den GRÜNEN ist es nicht viel besser. Die GRÜNEN holen den alten eigenen 

Gesetzentwurf zum Wassergesetz aus der Mottenkiste heraus, der völlig untauglich 

und völlig unbrauchbar war, wie zum Beispiel bei der Frage der Definition von Tiefen-

grundwasser, mit dem man letztlich dazu gekommen wäre, wenn man den GRÜNEN 

gefolgt wäre, dass keine einzige Mineralwasserabfüllung in Bayern mehr möglich ge-

wesen wäre. Die Hauptsache wäre aber gewesen, für das bayerische Bier hätte es 

die Möglichkeit gegeben, Tiefengrundwasser weiterhin zu nutzen. Das ist keine in die 

Zukunft gerichtete Politik. Das ist völlig an der Sache vorbei. Sie haben keine Ahnung, 

was Sie von sich geben.

Deswegen komme ich bei den weiteren Punkten noch darauf zu sprechen, weil die 

GRÜNEN insbesondere beim Wasserentnahmeentgelt mehr Bürokratie wollten und 

eine höhere Belastung der Bürgerinnen und Bürger – und das ist beides mit uns nicht 

zu machen.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER – Johannes 

Becher (GRÜNE): Digitale Wasserzähler!)

Die Kritik der Opposition hat keinerlei Substanz, null Substanz.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)
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Sie verkennt insbesondere, dass wir mit diesem Wassergesetz Maßstäbe setzen, 

dass wir wesentliche Säulen implementieren, zum Beispiel eine Digitalisierung zum 

Systemwechsel. Neben dem digitalen Wasserbuch, das schon angesprochen worden 

ist, wird ein echter Digitalisierungsschub vorgenommen, indem wir die digitale Antrag-

stellung, die digitale Bekanntmachung und auch die digitale Auslegung der Unterla-

gen ermöglichen. Das ist, glaube ich, ein entscheidender und wesentlicher Schritt zu 

einem Wechsel hin zur Digitalisierung.

(Zuruf von den GRÜNEN)

Das ist nicht nur modern und spart Zeit, sondern senkt auch Fehlerquoten und bringt 

spürbare Entlastungen im Vollzug. Wir setzen mit diesem Ansatz Maßstäbe hin zu 

mehr Verwaltungsvereinfachung und insbesondere zur Verwaltungsmodernisierung – 

nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch.

Wir beschleunigen und vereinfachen die Verfahren. Wir setzen Mindestlaufzeiten für 

Benutzungszulassungen fest: zehn Jahre – für die Wasserkraft natürlich deutlich län-

ger: dreißig Jahre. Wir schaffen eine fünfjährige Übergangsregelung bei auslaufenden 

Genehmigungen. Wir regeln die Zuständigkeiten, zum Beispiel bei der großen Was-

serkraft hin zu den Regierungen, neu, weil es komplizierte Verfahren sind, die besser 

bei den Regierungen aufgehoben sind. Wir schaffen zur Entlastung von Behörden 

die Möglichkeit externer Projektmanager und machen den Erörterungstermin fakultativ. 

Wenn Sie nur einmal bei den Sachverständigenanhörungen zugehört hätten, dann 

hätten Sie nämlich genau erkannt, dass uns die Sachverständigen in diesem Punkt 

ganz klar gelobt haben, dass wir alles ausgeschöpft haben, was gesetzlich möglich ist, 

um Verfahren schneller, einfacher, effizienter zugunsten der Bürgerinnen und Bürger 

zu gestalten.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER – Johannes 

Becher (GRÜNE): Digitale Wasseruhr!)
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Lassen Sie mich jetzt noch zum Wasserentnahmeentgelt kommen, das wir als maß-

volles, gerechtes und praxistaugliches Steuerungselement einführen. Ich glaube, das 

zeigt eine moderne Gesetzgebung, dass wir zuerst – Danke schön, lieber Walter 

Nussel als Beauftragter der Staatsregierung für Entbürokratisierung – den Praxischeck 

gleich am Anfang des Gesetzgebungsprozesses begonnen haben, dass wir mit allen 

Beteiligten gesprochen und die Details abgeklopft haben. Das Ministerium hat dann 

daraus einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, der tatsächlich trägt. Wir beurteilen die 

Auswirkungen auf die Praxis nicht erst im Nachhinein, sondern gleich im Vorhinein. 

Das unterstreicht, wie moderne Politik handeln muss. So muss moderne Gesetzge-

bung gestaltet werden. Wir brauchen diesen Paradigmenwechsel und werden diesem 

Beispiel bei weiteren Gesetzgebungsvorhaben folgen.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Wichtig war uns auch, dass durch den Wassercent keine Unwucht und keine Wettbe-

werbsverzerrung für unsere heimische Wirtschaft entsteht.

Die Opposition überschlägt sich hier mit Vorschlägen über niedrigere Freibeträge, 

höhere Entgeltsätze und Rechtsunsicherheit beim Tiefengrundwasser. – Das würde 

alles nicht tragen. Dies geht zulasten unserer Wirtschaft, der Bürgerinnen und Bürger 

und der Rechtssicherheit.

Ich würde deswegen einfach empfehlen, schauen Sie doch einmal in andere Bundes-

länder, wenn Sie den Freibetrag bzw. die Freimenge kritisieren: 4.000 Kubikmeter 

in Baden-Württemberg, andere haben 6.000 Kubikmeter, manche sogar 10.000 Kubik-

meter. Ich glaube, es ist ein wahrer Mittelweg, wenn wir hier 5.000 Kubikmeter und 

auch einen einheitlichen Entgeltsatz von 10 Cent festlegen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Das ist doch das Entscheidende.
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Da Sie auch immer wieder kritisieren, dass landwirtschaftliche Bewässerung angeblich 

privilegiert würde, dann schauen Sie doch einmal in Ihr viel gelobtes Baden-Württem-

berg mit grüner Regierungsführung. Dort wird für die landwirtschaftliche Bewässerung 

nämlich überhaupt nichts verlangt. Das ist doch der Unterschied, wo wir einen klaren 

Akzent setzen und sagen: Wenn ein eigener Brunnen verwendet wird, dann muss 

eine überschreitende Menge gezahlt werden; darunter ganz klar nicht. Wenn man sich 

freiwillig zu Wasser- und Bodenverbänden zusammenschließt und damit grundwasser-

schonend arbeitet und handelt, dann wird man privilegiert.

Das ist genau der richtige Weg. Wir wollen diesen bayerischen Weg weitergehen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Noch ein kurzer Satz zur Kritik des Gemeindetages. Ich glaube, eines ist klar, lassen 

Sie mich das hier auch fürs Protokoll ganz klar festhalten: Die Kritik ist inhaltlich 

falsch, sie ist auch widerlegt. Der Vorwurf ist konstruiert, unlauter und an den Haaren 

herbeigezogen. Lassen Sie mich noch einmal deutlich machen: Bei uns hat und wird 

die öffentliche Trinkwasserversorgung immer Vorrang haben. Wasser bleibt ein öffent-

liches Gut. Der Gesetzentwurf eröffnet keinerlei Privatisierungsmöglichkeit. Mit uns 

wird es Privatisierung oder Kommerzialisierung des Trinkwassers definitiv nicht geben.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Herr Kollege, Ihre Redezeit.

Alexander Flierl (CSU): Ich komme zum Abschluss. Ich glaube, wir schaffen ein 

Wassergesetz, das den Anforderungen der Zukunft gerecht wird: wirksam, schnell, 

digitaler, verlässlicher. – Wir bitten daher um Zustimmung.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Wir haben drei Zwischenbemerkungen. Zunächst 

Frau Kollegin Rasehorn.
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Anna Rasehorn (SPD): Sehr geschätzter Herr Kollege Flierl, als bayerische Schwäbin 

ist das baden-württembergische Schwaben für mich überhaupt kein Heiligtum oder 

Sonstiges. Das möchte ich von mir weisen. Da müssen Sie mit den GRÜNEN reden.

Mir wurden von Ihren Kolleg:innen allerdings Fake News vorgeworfen, als ich auf den 

Gemeindetag zu sprechen gekommen bin.

Uwe Brandl, Präsident des Bayerischen Gemeindetags – –

(Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Noch! – Heiterkeit – Volkmar Halbleib (SPD): 

Wir setzen ihn gleich ab wegen kritischer Auffassung?)

Vielleicht schreiben Sie ihm nicht nur substanzlose Kritik wie mir zu. Er hat in dem 

Artikel heute über die Defizite, die er beim Wassergesetz meine, geantwortet:

"Das Gesetz sieht vor, dass die Wasserversorgung künftig nicht mehr eine rein 

kommunale Aufgabe ist."

(Felix Locke (FREIE WÄHLER): Einfach falsch!)

"In Zukunft sind Kommunen nach dem Wortlaut der Vorschriften bloß noch für die 

Trinkwasserversorgung zuständig."

(Felix Locke (FREIE WÄHLER): Er lügt halt einfach! – Josef Lausch (FREIE 

WÄHLER): Oder er weiß es nicht! – Volkmar Halbleib (SPD): Das könnt ihr dann 

mit ihm klären! – Felix Locke (FREIE WÄHLER): Man muss keine Lügen weiterer-

zählen!)

"Damit könnte einer Schatten-Wasserwirtschaft, die von Industrie, Landwirtschaft 

und Gartenbau betrieben wird, Tür und Tor geöffnet werden. Wir vom Städte- 

und Gemeindetag halten das für unsäglich – gerade für trockene Regionen wie 

Unterfranken. […] Es ist eine ungeheure Klientelpolitik!"

(Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Fake News!)
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Was sagen Sie dazu, wenn Sie es mir nicht glauben? Er ist zumindest Ihr Parteikolle-

ge.

(Zurufe)

Alexander Flierl (CSU): Vielen Dank, liebe Kollegin. – Lassen Sie mich das noch 

einmal darstellen. Ich weiß nicht, warum man zu diesen Behauptungen kommt. Entwe-

der sind sie böswillig absichtlich oder grob fahrlässig unwissentlich aufgestellt worden. 

Beides wäre gleich schlimm. Beides ist gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, 

denen man dann Sand in die Augen streut, auch unlauter.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Letztendlich ist das eine Miss- und Fehlinterpretation. Lesen Sie den Gesetzentwurf 

doch auch einmal durch.

Vom juristischen Grundsatz her ist für uns eindeutig und klar, dass Wasserentnahme 

zum Zwecke der öffentlichen Trinkwasserversorgung der Bevölkerung im gesamten 

Abwägungsprozess immer Vorrang vor anderen Nutzungen hat. Das, was in dem 

Zeitungsartikel behauptet wird, findet definitiv keine Stütze im Gesetzentwurf. Ich wi-

derspreche dem klar und eindeutig. Wie ich gesagt habe: Wasser bleibt weiterhin ein 

öffentliches Gut. Daran lassen wir auch nicht rütteln.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Herr Kollege Hierneis.

Christian Hierneis (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Kollege Ausschussvorsitzender, 

eine Frage: Kennen Sie das Merkblatt 1.4/6 des LfU, wo Tiefengrundwasser genau 

definiert ist? – Falls nicht, sollten Sie und der Kollege von Zobel sich das einmal 

durchlesen.

Die zweite Frage: Wo bauen wir beim Wassercent Bürokratie auf? Das unterstellen 

Sie uns ja permanent. Wir wollen einen digitalen Zähler einbauen, der keinerlei Arbeit 
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mehr macht, während bei dem, was Sie mit Pumpbüchern und eidesstaatlichen Versi-

cherungen machen, Arbeit aufgebaut wird.

Das Dritte: Dieser Absatz ist, um die Kollegin Jakob noch einmal zu korrigieren, kein 

Begleittext, sondern eine Gesetzesbegründung. Eine Gesetzesbegründung hat den 

Sinn, den geschriebenen Gesetzestext zu begründen. Der Absatz, in dem steht, dass 

Flaschenwasser der öffentlichen Trinkwasserversorgung im Katastrophenfall gleichge-

setzt ist, steht nicht im Gesetz. Wie Sie richtig sagen, hat er keinerlei Bedeutung. Ich 

möchte dann wissen: Warum haben Sie ihn reingeschrieben, wenn er keine Bedeu-

tung hat und auch im Gesetz nicht zu finden ist?

(Beifall bei den GRÜNEN – Zuruf des Abgeordneten Josef Lausch (FREIE WÄH-

LER))

Alexander Flierl (CSU): Geschätzter Kollege Hierneis, durch ständige Wiederholung 

wird es nicht wahrer. Die Begründung ist spätestens seit heute überholt. Wir haben 

im Ausschuss schon klargestellt, dass wir ganz klar definiert haben: Die öffentliche 

Trinkwasserversorgung hat Vorrang.

Nur in extremen Ausnahmefällen – im Katastrophenfall, im Kriegsfall oder aufgrund 

von Belastungen des Trinkwassers, wofür es übrigens in Unterfranken, in Schwaben 

schon Beispiele gab, in denen Flaschenwasser zur Verfügung gestellt wurde – und 

nicht einmal bei Betriebsstörungen, sondern wirklich nur in extremen Notfällen – –

(Johannes Becher (GRÜNE): Das geht jetzt schon alles! Auch ohne das Gesetz!)

– Das geht jetzt alles schon. Deswegen ist es auch kein Problem, das in der Begrün-

dung noch einmal darzustellen. Die Begründung ist aber spätestens seit heute, seit 

der Begründung durch die Regierungsfraktionen, durch die Kollegin Tanja Schorer-

Dremel, durch die Kollegin Marina Jakob und letztendlich auch durch mich überholt.

Zum Tiefengrundwasser im tertiären Hügelland müssen Sie einmal diskutieren; da 

beginnt Tiefengrundwasser schon im ersten Grundwasserstock. Ich glaube deswegen, 
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man kann da nicht so vorgehen wie Sie. Sie wollen nämlich die Bürgerinnen und Bür-

ger dadurch, dass Sie Ausnahmen letztendlich komplett abschaffen, mehr belasten.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Und die Frau Kollegin Gmelch, bitte.

Christin Gmelch (AfD): Sehr geehrter Herr Flierl, ich habe es jetzt gerade vor mir: 

50 Verbände und Einrichtungen haben sich zu dem Wassergesetz abgestimmt. Trotz-

dem sagen alle, der Gesetzentwurf ist nicht so richtig aktuell gelungen.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Der Bauernverband lehnt vor allem den Wassercent ab. Er war ja auch in der Anhö-

rung da und hat gesagt, er ist davon nicht begeistert. Was sagen Sie dazu?

(Zuruf der Abgeordneten Anna Rasehorn (SPD))

Alexander Flierl (CSU): Sie müssen dann schon auch einmal weiterlesen. Im Endef-

fekt heißt es zu Anfang immer: Wir wollen keinen Wassercent, weil dadurch natürlich 

unsere Klientel belastet wird. Aber im zweiten Schritt heißt es dann: Wenn er aber 

eingeführt wird, dann würden wir sehr gerne auch von den Einnahmen profitieren.

Ich glaube, man muss das schon entsprechend abschichten und klarstellen. Natürlich 

führen wir ein Steuerungselement ein, weil wir es brauchen: zum Wasserschutz, für 

den Landschaftswasserhaushalt, für unsere landwirtschaftlichen Betriebe, die letztend-

lich dann auch grundwasserschonend wirtschaften, für unsere Kommunen, damit sie 

auch weiterhin qualitativ hochwertiges und reines Trinkwasser zur Verfügung stellen 

können.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Vielen Dank, Herr Kollege. – Nächste Wortmel-

dung: Kollege Mannes für die AfD-Fraktion. Bitte.
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(Beifall bei der AfD)

Gerd Mannes (AfD): Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren! Mit 

Ihrem Gesetz – Sie haben es gerade gut ausgeführt – haben Sie einmal wieder eine 

neue Klimasteuer erfunden: ein weiteres Instrument der Abzocke unserer Bürger.

Frau Schorer-Dremel, Herr Flierl, hören Sie endlich auf mit diesem Klimageschwätz. 

Sie hören sich schon an wie die GRÜNEN.

(Alexander Flierl (CSU): Das ist kein einziges Mal in meiner Rede vorgekommen! 

Hätten Sie zugehört! Wer hat Ihnen denn diese Rede aufgeschrieben?)

Sie benutzen das nur als Vorwand, um dem Steuerzahler noch tiefer in die Tasche zu 

greifen. So machen Sie das.

(Zuruf des Abgeordneten Johannes Becher (GRÜNE) – Heiterkeit – Unruhe – 

Glocke des Präsidenten)

Der Herr Söder hat früher Bäume umarmt. Jetzt umarmt er das Geld anderer Leute 

und zieht es ihnen aus der Tasche. Man kann den Wassercent auch als Söder-Ab-

zockcent bezeichnen. Das ist wirklich so.

(Zurufe von der CSU und den FREIEN WÄHLERN: Oje!)

Die Staatsregierung zockt hier wirklich die Bürger ab. Mein Kollege hat es schon 

gesagt. Die Erfahrung zeigt: Wenn eine neue Steuer eingeführt ist, dann bleibt sie 

dauerhaft und steigt.

Es hilft auch nichts – das haben Sie ja gut ausgeführt –, dass dieses Gesetz natürlich 

auch sinnvolle Inhalte hat.Das muss man schon zugeben. Konkret wird der technische 

Hochwasserschutz entbürokratisiert. Sie schlagen hier nur Teillösungen vor, statt ein 

komplettes Gesamtflächenkonzept; aber positiv – das will ich noch einmal erwähnen – 

ist: Zuschüsse für Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz wurden auf 80 % erhöht, 
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Herr Glauber. Das ist nicht schlecht. Wir haben in der Vergangenheit bereits 90 % 

gefordert. Das haben Sie abgelehnt. Wir hätten da noch ein bisschen Luft nach oben.

(Zurufe der Abgeordneten Petra Högl (CSU) und Tanja Schorer-Dremel (CSU))

Auch die Einführung des digitalen Wasserbuchs ist sinnvoll, kommt aber auch viel 

zu spät. Die Digitalisierung hätte man schon viel früher angehen können, genauso 

wie das digitale Wasserrecht zur Beschleunigung von Verfahren. Das ist natürlich 

schon richtig, aber spät. Trotzdem fehlt dem Gesetz – das habe ich auch schon im 

Ausschuss gesagt – eine klare Zielrichtung zur besseren Wasserverfügbarkeit. Fakt 

ist: Es regnet genauso viel wie früher. Wir brauchen auch eine Stärkung von Wasser-

rückhaltefähigkeit in der Fläche; aber das leistet Ihre Novelle nicht.

(Tanja Schorer-Dremel (CSU): Wenn Sie Bäume umarmen würden, wüssten Sie, 

dass das nicht stimmt!)

Herr Flierl, merken Sie sich eines: Gebühren schaffen nicht mehr Wasser. Sie schaffen 

nicht mehr Wasser, sondern zocken nur die Menschen ab.

(Beifall bei der AfD)

In Bayern sind überfällige Investitionen in die Wasserinfrastruktur auch schon seit 

Jahrzehnten versäumt worden. Das ist ein Regierungsversagen, an dem ist kein Kli-

mawandel schuld.

Herr Nüssel,

(Tanja Schorer-Dremel (CSU): Nussel! Nussel!)

Sie haben wieder einmal Bürokratie aufgebaut – ein bisschen, Sie haben sie nicht 

abgebaut.

(Tanja Schorer-Dremel (CSU): Nussel!)
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Insofern muss ich sagen: Sie haben auch wieder versagt, weil wieder mehr Bürokratie 

dazu- statt weggekommen ist. Um es noch einmal klar zu sagen: Sie schwätzen dann 

immer vom Klimawandel, um selbst verschuldete Probleme zu vertuschen.

Dann nenne ich noch einmal einen wichtigen Punkt: die Chemieindustrie. Die haben 

auch große Bedenken angemeldet. Die brauchen Kühlwasser, entnehmen das; aber 

die benutzen das nur, die verbrauchen kein Wasser.

(Florian Streibl (FREIE WÄHLER): Ja!)

Ich sage es jetzt noch einmal: Wer die Chemieindustrie in ihrem Überlebenskampf zu-

sätzlich mit Steuern attackiert, der zerstört den Industriestandort Bayern. Sie handeln 

da völlig unverantwortlich.

(Beifall bei der AfD)

Die Staatsregierung quetscht einfach zusätzliche Einnahmen aus den Menschen her-

aus und nimmt sie auch von der inflationsgebeutelten Bevölkerung. Auch, wenn es 

nicht viel ist – es kommt etwas dazu. Wir haben doch schon diesen grünen Giftcocktail 

an verdeckten Klimasteuern, angefangen bei CO2, jetzt kommt noch der Wassercent 

dazu. Das brauchen wir hier im Land wirklich nicht. Sie vernichten die Chemieindustrie 

in Bayern. Das wollen Sie. Sie beuteln da die Landwirte, die Haus und Hof verkaufen 

müssen.

(Zuruf: Lüge!)

– Doch.

(Zuruf)

Und wissen Sie was? Sie vermiesen den Familien mit Ihren weiteren Kosten den 

Heiligen Abend. So sieht es aus. Politisch ist das das völlig falsche Signal in Zeiten 

einer selbst verschuldeten Deindustrialisierung. Hören Sie lieber auf mit Ihrer maßlo-

sen Steuerverschwendung, die Sie tagtäglich durch Klimaprojekte praktizieren.
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(Gabi Schmidt (FREIE WÄHLER): Hören Sie auf!)

Das ist besser, als die Leute abzuzocken. Da kann man dann auch den Hochwasser-

schutz finanzieren. Also hören Sie auf, bayerisches Steuergeld zu vergeuden und 

zu verschenken. Kein Steuergeld mehr für sinnlose Klimaprojekte – das ist unsere 

Forderung.

(Beifall bei der AfD)

Wir haben dann noch einen Änderungsantrag gestellt. Es sind natürlich sinnvolle For-

derungen in dem Gesetz enthalten. Das können wir alles so machen, aber bitte ohne 

den Wassercent. Hochwasserschutz, Digitalisierung – das ist alles gut. Der Wasser-

cent muss heraus, dann würden wir zustimmen. Sonst lehnen wir Ihren Gesetzentwurf 

ab. Stimmen Sie also unserem Änderungsantrag zu.

(Beifall bei der AfD)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Eine Meldung zu einer Zwischenbemerkung: Kol-

lege Flierl.

Alexander Flierl (CSU): Herr Kollege Mannes, zunächst einmal sollten Sie vielleicht, 

wenn ich meine Rede halte, besser zuhören. Ich glaube, ich habe kein einziges Mal 

"Klima" oder "Klimaschutz" –

Gerd Mannes (AfD): Doch!

Alexander Flierl (CSU): – in den Mund genommen –

Gerd Mannes (AfD): Doch, ich habe das ganz genau gehört.

Alexander Flierl (CSU): – und das nicht als wesentliches Argument herangezogen; 

aber mir geht es vor allem um drei, vier entscheidende Fragen: Wie wollen Sie 

denn ohne die Einnahmen des Wasserentnahmeentgelts den natürlichen Hochwas-
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serschutz gewährleisten? Wie wollen Sie da zum Beispiel mehr Maßnahmen finanzie-

ren? Wie wollen Sie den Landschaftswasserhaushalt stärken? Das ist die erste Frage.

Die zweite Frage ist: Ist Ihnen bewusst, dass mit unserem Wasserentnahmeentgelt 

lediglich der Verbrauch belegt wird und nicht der Gebrauch, wie es in der chemischen 

Industrie insbesondere für Kühlzwecke häufig der Fall ist? Und ist Ihnen auch be-

wusst, dass für geringfügige Wasserentnahmen, wie zum Beispiel das Tränken von 

Vieh, eine entsprechende Ausnahme vom Wasserentnahmeentgelt gegeben ist?

Meine letzte Frage wäre dann nämlich diesbezüglich auch noch, wenn Sie also anfüh-

ren, dass die Ausnahmen hier nicht ausreichend wären: Warum wollen Sie mit Ihrem 

Änderungsvorschlag, den Sie vorbringen, genau die Erleichterungen für die Bürgerin-

nen und Bürger durch die Entlastung –

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Ihre Redezeit.

Alexander Flierl (CSU): – bei der Abwasserabgabe streichen, sodass die Kommunen 

und die Bürgerinnen und Bürger –

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Ihre Redezeit.

Alexander Flierl (CSU): – mehr bezahlen müssten?

Gerd Mannes (AfD): Das war jetzt eine ganze Menge Fragen. Leider habe ich in einer 

Minute nicht so viel Zeit, das müssen wir dann im Anschluss machen.

(Gabi Schmidt (FREIE WÄHLER): Und in drei Jahren auch noch nicht! – Unruhe)

Aber vielleicht sage ich das Wichtigste.

(Anhaltende Unruhe)

Ich kann auch fünf Minuten reden; aber das Wichtigste ist der Hochwasserschutz. Wir 

haben in der Vergangenheit gefordert,
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(Zuruf des Abgeordneten Alexander Flierl (CSU))

dass die Staatsregierung die Kommunen und Gemeinden mehr unterstützen muss. 

50 % an Zuschüssen war viel zu wenig. So konnten sich die meisten Gemeinden 

einen Hochwasserschutz nicht leisten. Es war zumindest sehr schwierig.

(Alexander Flierl (CSU): Das ist doch jetzt geändert!)

Das hat ganz tief hineingeschlagen. Wir haben damals gesagt: Wir wollen 90 %. Wir 

hatten da verschiedene Aufstaffelungen für verschiedene Projekte, und wir haben da-

mals gesagt: Decken Sie doch diese Ausgaben durch die sinnlosen Klimaschutzaus-

gaben, wo Sie das Geld für sinnlose Projekte nur verschleudern. – Das war unsere 

Kernforderung. Wir hatten damals die Ausgaben für den Hochwasserschutz schon 

gedeckt. Jetzt ist leider die Zeit aus, die anderen Fragen beantworte ich Ihnen dann im 

Nachgang.

(Beifall bei der AfD – Alexander Flierl (CSU): Ja, weil Sie es nicht beantworten 

können!)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Als nächster Kollege Roland Weigert, bitte.

Roland Weigert (FREIE WÄHLER): Wie viel Zeit habe ich denn?

(Felix Locke (FREIE WÄHLER): Dreieinhalb Minuten!)

– Dreieinhalb Minuten habe ich. Damit bleibt nicht viel Zeit übrig. – Hohes Haus, 

meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst Herr Kollege Mannes, allein Ihre 

Wortwahl "Abzockcent" zeigt, dass Sie in der Thematik völlige Unkenntnis haben

(Zuruf des Abgeordneten Andreas Winhart (AfD))

und sogar Ignoranz an den Tag legen. Das ist bitter.

Herr Kollege Meußgeier, ich muss mich bei Ihnen für einen Rechenfehler entschul-

digen: Um tatsächlich 1 Cent effektiven Mehraufwand beim Bierkonsum durch den 
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Wasserentnahmecent auf den Weg zu bringen, sind es wahrscheinlich keine 15 Maß, 

die ich trinken muss, sondern 25.

(Alexander Flierl (CSU): Vier!)

Deswegen ist das kein Genuss und auch kein Grundnahrungsmittel mehr, sondern 

schon ein Suchtmittel, und das wollen wir sowieso nicht.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU sowie Abgeordneten der GRÜ-

NEN)

Meine Damen und Herren, das war nur die Nachrede zu den Einlassungen. Es zeigt 

sich, dass beim Wasser die Emotionen groß sind und die Nerven blank liegen. Das 

ist vielleicht gar nicht schlecht, weil das Wasser ein wichtiges Thema ist. Aber dass 

die Nerven blank liegen, das zeigt die Beratung. Das sieht man auch an der Bericht-

erstattung in der Tagespresse. Meine Damen und Herren, das will ich jetzt auch in 

aller Deutlichkeit sagen: Das sieht man auch an den Angriffen gegen den Umweltmi-

nister, gegen Staatsminister Glauber. Vieles, was ihm gegenüber geäußert wird, ist 

weit unterhalb der Gürtellinie. Ich nenne Ihnen als Beispiel den Angriff, wonach hier 

Begehrlichkeiten für die Wasserversorgungsprivatisierung geweckt würden. Das ist zu 

viel des Guten, meine Damen und Herren.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Das schießt bei aller politischen Diskussion weit über das Ziel hinaus – ich sehe, ich 

habe nur noch 1:30 Minuten, da bleibt mir nicht mehr viel Zeit –, denn; Das Gesetz der 

Regierungsfraktionen würde zur Privatisierung des Wassers führen. – Das ist gänzlich 

falsch. Das Gesetz benennt ausdrücklich den Vorrang der öffentlichen Trinkwasserver-

sorgung vor anderer Nutzung.

Meine Damen und Herren, der Wassercent wird dazu führen, dass dieses Gut, das 

immer knapper wird, auch künftig ein öffentliches Gut bleiben wird und nicht zum 

privaten Gut mutiert.
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(Tanja Schorer-Dremel (CSU): Ganz genau!)

Das ist eine weitsichtige Entscheidung des Umweltministers.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Man muss bei dieser Vorlage nicht mit allem einverstanden sein, meine Damen und 

Herren. Das kann man in der politischen Diskussion durchaus diskutieren; aber dieses 

Gesetz ist dem Allgemeinwohl verpflichtet. Das steht für mich völlig außer Frage.Des-

wegen, Herr Staatsminister, ist dieser Gesetzentwurf aus meiner Sicht, aus Sicht 

meiner Fraktion und aller Vernünftigen im Hause hier zustimmungsfähig. Deswegen 

sollten Sie dafür Ihre Hand heben.

(Lebhafter Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU – Zurufe von den 

FREIEN WÄHLERN: Bravo! – Unruhe)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Bleiben Sie bitte am Rednerpult, Herr Kollege. 

Herr Kollege Weigert!

Roland Weigert (FREIE WÄHLER): Es war keine Flucht.

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Herr Meußgeier, bitte.

Harald Meußgeier (AfD): Man könnte vielleicht meinen, dass es Flucht war, aber 

ich sehe es nicht als Flucht an. Sondern der Applaus war hier so laut, dass Sie es 

nicht mitbekommen haben. Ich habe eine Verbesserung der Rechenaufgabe, die Sie 

gestellt haben. Sie haben vergessen, dass das Bierglas hinterher auch mit Wasser 

gereinigt werden muss. Das haben Sie bei Ihrer Berechnung vergessen.

(Allgemeine Heiterkeit)

Roland Weigert (FREIE WÄHLER): Ich werde das in die nächste Kalkulation mit 

einbeziehen. Danke für den Hinweis.
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(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU – Anhaltende allgemeine Hei-

terkeit)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Als Nächster Kollege Patrick Friedl. Bitte.

(Der Abgeordnete Patrick Friedl öffnet sich eine Flasche Wasser – Zurufe: Nicht 

zu viel verbrauchen! Vorsicht, lieber aufheben! Noch ist es kostenlos! – Allgemei-

ne Heiterkeit)

Patrick Friedl (GRÜNE): Einen schönen guten Abend, Herr Vizepräsident, liebe Kol-

leginnen und Kollegen! Die Laune ist ja bestens, obwohl offenbar einiges im Argen 

liegt. Ich würde mal sagen, das, was hier im Argen liegt, haben Sie schlicht selbst zu 

verantworten, nämlich dadurch, wie Sie zu diesem Gesetz gekommen sind, was Sie 

auf dem Weg zum Gesetz alles gemacht haben und was Sie dann nachträglich gegen-

über Ihrem ursprünglichen Entwurf hineingeschrieben haben. Diese ganze Blase als 

solche, die Sie hier jetzt gerade beschwören, haben Sie schlicht selbst zu verantwor-

ten.

Liebe Frau Kollegin Schorer-Dremel, keine Sorge, die Kernkompetenz politischer Po-

lemik Ihres Führungspersonals, von Herrn Ministerpräsident Söder und Herrn Vizemi-

nisterpräsident Aiwanger, werden wir Ihnen nicht streitig machen.

(Beifall bei den GRÜNEN – Zurufe von der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Nun zum Gesetzentwurf.

"Wasser ist die Grundlage allen Lebens und eines der wichtigsten Güter. Das 

Schutzgutwasser steht infolge des Klimawandels unter Stress. [...] Die Wetterext-

reme durch die Folgen des Klimawandels nehmen zu. Der Nutzungsdruck [...] 

wird in Zeiten mit geringem Wasserdargebot steigen."
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Richtig? – O-Ton Ihres Gesetzentwurfs. Schön wäre es, wenn diese Erkenntnis sich 

auch im Gesetzestext wiederfinden würde. Dieser ist bestimmt durch Lücken und 

Fehler. Ich starte mit den Lücken.

Ministerpräsident Söder hat im September 2020 die Expert:innenkommission "Was-

serversorgung in Bayern" eingesetzt. Das Ergebnis der Kommission war bereits im 

Mai 2021 auf dem Tisch. Bis Oktober 2021 hat die Staatsregierung den Bericht nicht 

angenommen, und dann hat es der Umweltminister nur widerwillig getan. Der Bericht 

ist bis heute nur auf den Seiten der Technischen Universität München, nicht auf denen 

der Staatsregierung zu finden. Trotz dieser hervorragenden fachlichen Grundlage hat 

der Ministerpräsident zwei Jahre später erneut einen Runden Tisch einberufen. Von 

diesem gibt es heute weder eine Veröffentlichung noch ein Abschlusspapier.

Das wichtigste Ergebnis Ihrer Expert:innenkommission und die Hinweise der Ex-

pert:innen aus einer Anhörung, die wir Ihnen wie alle anderen Anhörungen zum Was-

ser auch mit Minderheitenvotum abringen mussten, haben Sie nicht interessiert. Ich 

zitiere den wichtigsten Eckpfeiler der Expert:innen im Wortlaut:

"Speicherfähigkeit der bayerischen Landschaft wiederherstellen

Der Boden ist der zentrale Filter und Puffer im Wasserhaushalt. Seine Funktionen 

sind zu erhalten und zu stärken.

Die wichtigsten Maßnahmen für einen klimaresilienten Landschaftswasserhaus-

halt sind die Infiltration flächendeckend zu fördern und die Entwässerung zu 

reduzieren. Dazu sind notwendig:

eine nachhaltige Bodenbewirtschaftung mit Maßnahmen zur Verbesserung der 

Bodenstruktur, zum Humusaufbau und zur Vermeidung von Erosion und Verdich-

tung,

der Rückbau von Drainagen und sonstigen Entwässerungsstrukturen,
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die Wiedervernässung von Mooren und die Renaturierung von Auen sowie

ein verbesserter Regenwasserrückhalt in der Fläche."

So weit das Zitat der wichtigsten Empfehlungen Ihrer eigenen Expert:innenkommissi-

on. Damit sind wir bei der zentralen Lücke. Dazu findet sich nichts in diesem Wasser-

gesetz. Regenwasserrückhalt in der Fläche und natürlicher Hochwasserschutz spielen 

keine Rolle. Schlimmer noch, im vorgelegten Haushaltsentwurf für den Doppelhaus-

halt gibt es dafür keinen zusätzlichen Euro.

Stattdessen ist der Gesetzentwurf gespickt mit Fehlern und falschen Prioritätensetzun-

gen. Allein der technische Hochwasserschutz wurde in das überragende öffentliche 

Interesse gestellt. Nur der technische! Der Grundwasserschutz und der natürliche 

Hochwasserschutz bleiben im Gesetz außen vor. Sie berufen sich immer auf andere 

Regelungen. Sie hätten es hineinschreiben können. Sie hätten damit dokumentieren 

können, wie wichtig es Ihnen ist. Es reicht nicht, dass Sie hier Aussagen dazu treffen, 

dass es Ihnen wichtig ist. Sie können es einfach im Gesetz dokumentieren.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Eine Verschärfung der örtlichen und regionalen Nutzungskonflikte bei Grundwasser 

und Trinkwasser wird in Kauf genommen, um die Wasser- und Bodenverbände als 

künftige Bewässerungsverbände zu begünstigen.

Es bleibt bei der Eigenkontrolle. Hierzu hat Herr Brandl, der hier schon viel kritisiert 

worden ist, heute gesagt – das ist nicht meine Begrifflichkeit –: "Staatliche Aufforde-

rung zum Betrug"; so steht es heute auf der Titelseite im Frankenteil der "Mainpost".

(Zuruf des Abgeordneten Felix Locke (FREIE WÄHLER))

Es gibt auch einen Angriff auf den Begriff der öffentlichen Trinkwasserversorgung in 

dem Krisenfall einer Aufweichung in Richtung der auf privatwirtschaftliche Gewinner-

zielung ausgerichteten Betriebe, zum Beispiel beim Zugriff auf Flaschenwasser. Wir 
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haben es gerade viel diskutiert. Nach dem Angriff auf das Tiefengrundwasser bei der 

Landesplanung 2023 ist dies das zweite Mal in den letzten drei Jahren, dass es im 

Interesse der Getränkeindustrie durch die Staatsregierung und die Regierungsfraktio-

nen angegriffen wird. Sie nehmen hier eine Neudefinition vor. Es ist eine historische 

Auslegung, die damit ausgelöst wird.

Wir sagen jetzt schon: Damit wird die Kernaufgabe der öffentlichen Wasserversorgung 

– Sie sprechen hier von der Trinkwasserversorgung – als Pflichtaufgabe angegriffen, 

die mit Verfassungsrang geschützt ist. Wir behalten uns hier ausdrücklich eine Klage 

vor. Das Ergebnis dieser Novelle fünf Jahre nach Ihrer Regierungserklärung "Wasser-

zukunft" heißt "Söder verzockt unsere Wasserzukunft". – Wir lehnen Ihren Gesetzent-

wurf ab.

(Beifall bei den GRÜNEN – Staatsminister Dr. Florian Herrmann: Unverschämt-

heit!)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Wir haben zwei Meldungen zu einer Zwischenbe-

merkung. Zunächst Kollege Alexander Flierl.

Alexander Flierl (CSU): Herr Friedl, die Allgemeinplätze, die Sie hier vorgebracht 

haben mit null oder wenig Bezug zum Gesetz, sind letztendlich schon peinlich. Anders 

kann man es nicht sagen.

Aber lassen Sie mich noch zwei konkrete Fragen stellen. Wie stehen Sie denn zu 

der Aussage des ebenso angehörten Sachverständigen Prof. Dr. Spieler, der genau 

erklärt hat, dass die von uns gezogenen Grenzen im Hochwasserschutz eng auszule-

gen sind und sich eine Ausweitung verbieten würde? Haben wir denn überhaupt beim 

Landschaftswasserhaushalt und beim natürlichen Wasserrückhalt eine entsprechende 

Gesetzgebungskompetenz?

Die zweite Frage wäre etwas Grundsätzliches: Wie sehen Sie das? Ist es eigentlich 

richtig, hier Gesetze für die rechtschaffenen, dem Recht folgenden Bürger zu schrei-
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ben, oder ist es richtig, Gesetze immer nur von den schwarzen Schafen her zu definie-

ren?

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Patrick Friedl (GRÜNE): Zur ersten Frage: Sie hätten natürlich – das haben wir 

auch vorgelegt, und so meinen wir das auch – den natürlichen Hochwasserschutz ins 

überragende öffentliche Interesse stellen können. Sie haben den Vorrang ja hineinge-

schrieben. Insofern wissen Sie ja, dass Sie eine Abstufung gemacht haben. Sie haben 

es nämlich in den nächsten Absatz selbst hineingepackt.

Zu Ihrer Frage nach Vertrauen und Kontrolle: Sie haben selbst gesagt, dass das, was 

nichts kostet, nichts wert ist und man das auch kontrollieren muss. Wenn Sie das 

alles in die Eigenkontrolle stellen, haben Sie ein bürokratisches Problem; denn die 

Eigenkontrolle muss erst einmal eingepflegt werden. Sie haben damit keine digitale 

Erfassung. Ihr digitales Wasserbuch ist ein schriftliches Buch, das dann nachgedruckt 

wird. Sie scannen das ein und bringen das. Sie haben keine wirkliche digitale Erfas-

sung. Aber viel gravierender ist, dass Sie mit gravierenden Fällen zu tun haben, die 

bis heute unaufgeklärt sind. Wir hatten in unserer Region die rücklaufenden Wasser-

uhren. Oder wollen Sie das etwa bestreiten?

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD – Alexander Flierl (CSU): Das ist ja 

strafbar!)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Vielen Dank. – Die zweite Zwischenbemerkung ist 

nicht mehr zulässig, weil die FREIEN WÄHLER ihr Kontingent genauso wie die AfD 

und die CSU ausgeschöpft haben.

(Gabi Schmidt (FREIE WÄHLER): Felix, du hast noch 24 Sekunden!)

Für die Staatsregierung hat Herr Staatsminister Glauber um das Wort gebeten. Herr 

Staatsminister, bitte.
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Staatsminister Thorsten Glauber (Umwelt und Verbraucherschutz): Sehr geehrter 

Herr Vizepräsident, verehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei der 

Zweiten Lesung des Wassergesetzes in Bayern gibt es nur einen Gewinner des heuti-

gen Tages: Die Gewinner sind die Bürgerinnen und Bürger in diesem Freistaat Bayern, 

liebe Kolleginnen und Kollegen!

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Was wir in der letzten Dreiviertelstunde an Geschichten gehört haben, ist unglaublich. 

Es ist unglaublich, wie man dem Gewinner Bürger so viele Dinge rund um das Thema 

Wasser so falsch darstellen kann.

Ich bin seit sieben Jahren Minister. Es gibt Dinge, die einen in der Kindheit, in der 

Jugend prägen. Mich persönlich hat in der Kindheit das Thema Wasser sehr geprägt. 

Ich habe zu Hause in Pinzberg einen Großvater – Pinzberg besagt schon, dass wir 

auf einem Berg wohnen. Die Bürgerinnen und Bürger, die Frauen und Männer, haben 

damals die Leitungen mit der Hand und in Spanndiensten selber gegraben, damit 

sie in den Haushalten Trinkwasser hatten. Die Bilder, die zeigen, wie damals in Fran-

ken wegen Wassermangels nach Wasser gegraben wurde, sind beeindruckend. Wir 

setzen uns für Wasser in diesem Lande ein. Mit diesem Wassergesetz setzt sich diese 

Regierung für Wasser in Bayern ein, ohne irgendjemanden nicht im Blick zu haben.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Eine zweite Sache hat mich in meiner Kindheit geprägt. Der Großvater ist nachts um 

12 Uhr, um 1 Uhr, um 2 Uhr aufgestanden, wenn Regen gefallen ist. Lieber Herr 

Meußgeier, als Franke wissen Sie genau, wie oft wir wenig an Niederschlag haben. 

Von daher hat mir Ihre Rede überhaupt nicht gefallen; denn Sie als Franke müssten 

eigentlich um jeden Tropfen kämpfen, statt hier zu erzählen, dass das unnütz sei.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Protokollauszug
66. Plenum, 10.12.2025 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 45

https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5111


Nachts um 1 Uhr, um 2 Uhr aufstehen, um in Franken Regenfässer zu füllen – da 

ging es nicht um 1,90 Euro, um 1,95 Euro; da ging es darum, dieses Lebensmittel, 

dieses Wasser für die Gärten zu sichern, weil eben zu wenig Wasser da war. Man 

hat diese Kanäle mit Händen und Schweiß gegraben. Man hat sich also genau darum 

gekümmert. Sie brauchen uns daher nicht zu erzählen, dass sich diese Staatsregie-

rung, die Regierungsfraktionen nicht für die Zukunft des Wassers einsetzen würden, 

Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Es geht weiter. Als ich das Abitur nachgemacht habe und später Student war, war 

ich in der freien Zeit bei meiner Gemeinde als Gemeindearbeiter angestellt. In dieser 

Zeit als Gemeindearbeiter hattest du die Verantwortung für die Wasserversorgung. 

– Ihr lacht darüber. Das ist eine kommunale Aufgabe, und diese sichert man. Ich 

durfte in dieser Zeit auf unser Wasserhaus schreiben: Wasser ist Leben. Später, im 

Gemeinderat, wird dich dieser Spruch immer begleiten, weil du nämlich für diese 

Wasserversorgung der Bürgerinnen und Bürger verantwortlich bist. Mit jeder deiner 

Entscheidungen sorgst du dafür, dass aus den Wasserhähnen in den einzelnen Haus-

halten Wasser fließt, die Badewanne voll ist, das Spülbecken voll ist und der Garten 

gegossen werden kann. Für diese Wasserversorgung arbeiten wir als Kommunalpoliti-

ker.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Zum Wassergesetz wurde auch der VKU angehört. Natürlich brauchst du alle Verbän-

de in Bayern. Die 222 Mitgliedsunternehmen des VKU stellen natürlich einen Teil 

der Trinkwasserversorgung in Bayern. Es gibt aber rund 2.200 Trinkwasserversorger. 

Damit spricht der VKU natürlich nicht für alle Trinkwasserversorger in Bayern; er 

spricht für einen Teil. Die Zahl 2.200 sagt doch eines: Wasser ist ein lokales Produkt. 

Wasser ist regional. Wasser ist vor Ort. Wir haben nur 11 Fernwasserversorger, aber 

rund 2.200 lokale Wasserversorger. Es gibt kein näheres lokales Produkt als Trinkwas-
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ser. Die beiden Regierungsfraktionen sorgen dafür, dass dieses lokale Produkt auch in 

Zukunft förderfähig und in gutem Zustand ist und allen Bürgerinnen und Bürgern zur 

Verfügung steht.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Zum Wassercent in diesem Wassergesetz: Der Wassercent ist eingeführt worden, um 

diese rund 2.200 Versorger auch in Zukunft zu befähigen, dieses Lebensmittel wegen 

ausgezeichneter Grundwasserneubildung und nachhaltigem Landschaftswasserhaus-

halt zu fördern. Wir setzen diese 10 Cent. Ich höre dann: Das Weihnachtsfest ist 

verdorben. Wegen 5 Euro pro Bürger für die Zukunftssicherung der Trinkwasserver-

sorgung ist das Weihnachtsfest verdorben? – Wenn es kein Wasser geben würde, 

wäre das Weihnachtsfest verdorben, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herr Staatsminister, ich frage Sie, ob Sie 

eine Zwischenfrage des Abgeordneten Harald Meußgeier, AfD, zulassen.

Staatsminister Thorsten Glauber (Umwelt und Verbraucherschutz): Wenn ich fertig 

bin.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Für uns liegt die Trinkwasserversorgung im überragendem öffentlichen und auch zu 

sicherndem Interesse. Wir haben den Vorrang der öffentlichen Trinkwasserversorgung 

dargestellt. Die Staatsregierung, die beiden Regierungsfraktionen, haben in den letz-

ten sieben Jahren über die RZWas viel gefördert. Jeder von Ihnen, der in der Kommu-

nalpolitik unterwegs ist, kennt die RZWas. Wir haben über die Kommunalpolitik über 

1,3 Milliarden Euro in die Förderung der lokalen Trinkwasserversorgung investiert. Ich 

sage die Zahl noch einmal: 1.300 Millionen Euro.
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Jedem, der uns aus dem Gemeindetag hierzu etwas zuruft, sage ich: Der Freistaat 

Bayern hat 1.300 Millionen Euro investiert, um die Wasserpreise in Bayern auf einem 

guten, vernünftigen Niveau zu halten und den Bedarf zu sichern. Das ist eine Leis-

tung, die wir als Freistaat Bayern nicht hätten bringen müssen; denn beim Wasser 

gilt die Kostendeckung. – Nein, weil die beiden Regierungsfraktionen für die regionale 

Wasserversorgung ein Herz haben und weil uns das am Herzen liegt, haben wir 

dieses Geld investiert, damit die lokale Versorgung mit Wasser in gutem Zustand 

gewährleistet ist.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Heute wurden Geschichten erzählt, wir würden, anders als der Gemeindetag, die 

öffentliche Trinkwasserversorgung in irgendeiner Form in Abrede stellen. Wir haben im 

Gegenteil sogar noch etwas eingebaut. Der ein oder andere in diesem Raum kennt 

das Altmühltaler Wasser. Wir werden dafür sorgen, dass Altmühltaler kein zweites Mal 

ein Wasserrecht umsonst erhält. Ab jetzt werden wir als Freistaat Bayern im Bescheid 

mitreden. Es wird einen Rückfall an den Freistaat Bayern geben. Wer dann noch 

davon spricht, dass wir nicht für den Vorrang der öffentlichen Trinkwasserversorgung 

stehen, hat dieses Gesetz nicht gelesen, Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Gehen wir weiter: Wir stärken die kommunale Familie. Mit dem Haushalt für dieses 

Jahr wurden bereits 40 Millionen Euro für den Hochwasserschutz draufgepackt. Der 

Entwurf für das nächste Jahr sieht weitere 10 Millionen Euro für den Hochwasser-

schutz vor, 2027 sollen es noch einmal 25 Millionen Euro mehr sein. Die beiden 

Regierungsfraktionen stehen zum Hochwasserschutz in Bayern.

Was machen wir? – Wir haben gute Verhandlungen mit der kommunalen Familie 

geführt und sie entlastet. Sie tragen jetzt nur noch einen Anteil von 20 % der Pla-

nungs-, Bau- und Grunderwerbskosten für den Hochwasserschutz. Das bedeutet eine 

erhebliche Entlastung; bisher konnte die Beteiligung bei bis zu 50 % liegen. Damit 
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stärken wir die Gemeinden beim Bau von Hochwasserschutzanlagen; wir entlasten 

sie. Deshalb gibt es einen großen Gewinner: die Bürgerinnen und Bürger vor Ort in 

den Hochwasserschutzgebieten.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Die Versuche der Opposition, ihre Behauptungen in die Gemeinde- und Stadträte zu 

tragen, werden nicht funktionieren. Das hat auch die heutige Debatte gezeigt. Wir wer-

den den Wettstreit in jedem Stadtrat und jedem Gemeinderat mit Ihnen aufnehmen. 

Wir sind für Falschaussagen nicht zu haben.

(Zuruf von den GRÜNEN)

Diese Staatsregierung steht an der Seite der kommunalen Familie, egal, wer was 

von irgendwelcher Seite zuruft. Wir sind klare Kommunaler. Wir wissen, was in den 

Gemeinden des Flächenlandes Bayern geleistet wird. Eine gute, sichere Infrastruktur 

in Bayern – das ist zumindest unser Anspruch. Sie können gern in andere Bundeslän-

der schauen; dort sieht es mit der Infrastruktur anders aus, Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Dieses Gesetz hat einen weiteren, klaren Vorteil für die Kommunen. Im Zusammen-

hang mit dieser Modernisierung des Abwasserabgabenrechts gehen wir auch das 

Thema "hydraulische Einheit" an. Wenn im Abwasserbereich, bezogen auf eine Klär-

anlage, eine Gemeinde mit anderen Gemeinden zusammengeschlossen ist, dann 

spricht man von einer hydraulischen Einheit. Wenn mehrere Gemeinden in eine Klär-

anlage einleiten, ist es bisher so, dass alle Gemeinden quasi mithaften, wenn ein 

Bescheid nicht ordnungsgemäß ist. Genau das zeigt unsere Kommunalfreundlichkeit: 

Wir drehen diese Regelung um! Nur derjenige mit einem nicht ordnungsgemäßen 

Bescheid muss die Verantwortung übernehmen; alle anderen werden am Ende stärker 

gestellt bzw. entlastet. Auch das ist ein klarer Ausdruck unserer Kommunalfreundlich-

keit und der Modernität dieses Wassergesetzes.
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(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Wir schaffen ein klares, einfaches Verfahren zur Lagerung von Wasser für den Notfall, 

das heißt für den Brandfall. Die Landwirte können per Anzeige und unter Nutzung 

der sogenannten Genehmigungsfiktion Wasser bevorraten und damit die örtliche Feu-

erwehr unterstützen. Auch das haben wir in diesem modernen Wassergesetz geregelt. 

Wir wissen, dass in Bayern, speziell in Franken, die Trockenzeiten zu Waldbränden 

und zu Flächenbränden auf den Feldern geführt haben. Wir haben eine pragmatische 

Herangehensweise gewählt, um die Feuerwehren zu unterstützen. Auch das ist in 

diesem Wassergesetz zu finden.

Damit bin ich bei der Digitalisierung. Deren Bedeutung ist ausführlich dargestellt wor-

den. Der Digitalisierungsteil des Gesetzes wurde in allen Anhörungen gelobt. Wenn 

hier die Frage nach der Schnelligkeit des Gesetzgebungsverfahrens aufgeworfen wird, 

dann muss ich sagen: Wir diskutieren über diese Novellierung des Wassergesetzes 

seit über einem Jahr.

(Zuruf von den GRÜNEN)

Wir haben es in vielen Runden auf hervorragende Art und Weise hinbekommen. 

Ich danke den Ausschüssen für die hervorragende Arbeit, die sie im Rahmen der 

Beratung geleistet haben. Ich danke den beiden Regierungsfraktionen für die Unter-

stützung des Wassercents. In dem gesamten Jahr standen die beiden Regierungsfrak-

tionen klar an der Seite des Wassercents und des Wassergesetzes.

Vorhin wurde die Freigrenze von 5.000 Kubikmetern angesprochen. Ja, Sie finden 

Bundesländer mit 1.500 Kubikmetern, und Sie finden welche mit 10.000 Kubikmetern. 

Die Regelung in Baden-Württemberg mit 4.000 Kubikmetern ist nicht weit weg von 

der unsrigen. Wir haben einen plausiblen, guten Weg gesucht, der allen Menschen 

vermittelbar ist. Das haben wir auch im Zusammenhang mit diesem Wassergesetz in 

den Beratungen im vergangenen Jahr in jeder Form gezeigt.
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Herzlichen Dank an alle, die in den Ausschüssen beim Bürokratieabbau mitgewirkt 

haben. Natürlich danke ich ebenfalls meinen für die Wasserwirtschaft zuständigen Kol-

leginnen und Kollegen aus dem Ministerium, die auch in diesem Jahr hervorragende 

Arbeit geleistet haben.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN sowie Abgeordneten der CSU)

Noch einmal: Mit diesem Gesetz macht Bayern einen riesigen Schritt. Ich erinnere 

an Neil Armstrong. Das Wassergesetz wäre ursprünglich heute um 23 oder 24 Uhr, 

vielleicht auch erst morgen um 1 Uhr, zur Beratung dran gewesen. Neil Armstrong ist 

früh um 5 Uhr aus seiner Apollo-Landefähre ausgestiegen. Er sagte: Ein kleiner Schritt 

für einen Menschen, ein großer für die Menschheit. – Ich sage: Ein kleiner Schritt für 

mich, aber ein großer für die Wasserversorgung in Bayern.

(Unruhe bei den GRÜNEN und der SPD)

Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Wir machen Wasser sicher. Wasser ist 

Leben!

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herr Staatsminister, wir kommen zunächst 

zu der von Ihnen zugelassenen Zwischenfrage des Abgeordneten Harald Meußgeier, 

AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Herr Kollege Meußgeier, Sie haben das Wort.

Harald Meußgeier (AfD): Herr Glauber, ich muss mich kurz zu Wort melden, weil 

Sie mich persönlich angesprochen haben. Schön, dass Sie die Geschichte aus Ihrer 

Jugend erzählt haben. Ich bin ein paar Jahre älter als Sie und kenne das auch. Ich 

mache das heute noch, das heißt, ich sammle heute noch Wasser und stehe auch in 
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der Nacht auf, um den Schieber zu öffnen, damit die Regenfässer voll werden. So viel 

dazu.

Aber ich habe eine Frage, und zwar geht es darum: Wir in unserem Landkreis küm-

mern uns schon um die Wasserversorgung. Sie wissen bestimmt, dass sich in unse-

rem Landkreis die Ködeltalsperre befindet. Aus dieser werden einige Kreise im Umfeld 

gespeist. Daher brauche ich mich nicht anfeinden zu lassen, dass ich angeblich gegen 

eine sichere Wasserversorgung bin.

Uns ist es wichtig, dass aus diesem Gesetz der Wassercent herausfällt. Über die an-

deren Punkte haben wir schon debattiert; mit denen können wir mitgehen. In diesem 

Wassergesetz sind also durchaus gute Punkte enthalten. Was wir kritisieren, ist aber – 

ich wiederhole es – der Wassercent.

Herr Flierl, Ihr Kollege aus der Koalition – Sie sind ja gemeinsam mit der CSU in 

Regierungsverantwortung –, hat vorhin in seiner Rede gesagt, dass das, was wir 

fordern, eigentlich längst auf der Agenda sei. Dann frage ich mich: Warum wurde das 

von Ihnen nicht längst umgesetzt?

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Bitte, Herr Staatsminister.

Staatsminister Thorsten Glauber (Umwelt und Verbraucherschutz): Ich weiß nicht, 

was genau die Forderung ist, die Sie erhoben haben.

(Heiterkeit und Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU – Zurufe von der 

AfD)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: War das Ihre Antwort? – Danke schön. Herr 

Staatsminister, mir liegt noch die Meldung zu einer Zwischenbemerkung des Abgeord-

neten Patrick Friedl, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, vor.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)
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Patrick Friedl (GRÜNE): Lieber Herr Glauber, Sie haben uns jüngst in zwei Presse-

mitteilungen – und soeben wieder wortreich – zu erklären versucht, warum die nach-

trägliche Änderung in der Begründung zu dem Begriff der öffentlichen Trinkwasserver-

sorgung – Stichwort: Flaschenwasser – bedeutungslos sei. Danach drängen sich drei 

Fragen auf: Glauben Sie selbst an die Bedeutungslosigkeit dieser Änderung? Was hat 

Sie dann geritten, diese Änderung ohne Not nachträglich in die Gesetzesbegründung 

aufzunehmen? Und warum streichen Sie sie nicht einfach, wenn sie so bedeutungslos 

ist?

(Alexander Flierl (CSU): Immer noch nicht kapiert?)

Als unterfränkischer Abgeordneter noch die Frage: Werden Sie sich dafür einsetzen, 

dass die Wasserversorgung der Region Würzburg nicht durch den Neubau eines 

Bergwerks bei Altertheim gefährdet wird? Sie haben doch gerade davon gesprochen, 

wie dringend jeder Tropfen in unserer Region gebraucht werde und wie gefährdet das 

Wasser sei. Wir fühlen uns gefährdet dadurch, dass es dort einen Neubau geben 

könnte.

Zu Ihrem Schlusssatz noch: Sie verwechseln hoffentlich nicht Mondlandung mit Bruch-

landung.

(Heiterkeit und Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Bitte, Herr Staatsminister.

Staatsminister Thorsten Glauber (Umwelt und Verbraucherschutz): Zu der Frage 

nach der öffentlichen Trinkwasserversorgung und dem Vorrang kann ich nur noch ein-

mal darauf verweisen, dass im Gesetz der Vorrang der öffentlichen Trinkwasserversor-

gung eindeutig festgeschrieben ist. Das wird heute in diesem Hohen Haus beschlos-

sen; davon gehe ich aus. Wenn Sie seitens der GRÜNEN das nicht mitbeschließen, 

müssen Sie es für sich verantworten. Wir als Regierungsfraktionen werden heute 
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– dessen bin ich mir sicher – den Vorrang der öffentlichen Trinkwasserversorgung 

festschreiben.

Lieber Herr Friedl, Sie haben in den letzten Tagen versucht, mit schon teils irren 

Behauptungen

(Patrick Friedl (GRÜNE): Oh!)

das wirklich klare Statement der Staatsregierung und die klare Aussage im Gesetz 

zum Vorrang der öffentlichen Trinkwasserversorgung in Abrede zu stellen. Das wird 

Ihnen nicht gelingen. Ich sage es noch einmal ganz klar: Der Vorrang der öffentlichen 

Trinkwasserversorgung ist gesichert. In den Ausführungsbestimmungen haben wir 

sogar den Notfall definiert. Damit ist doch klar, wohin der Freistaat Bayern geht. Wir 

werden der öffentlichen Trinkwasserversorgung immer den Vorrang einräumen. Sie 

können es noch so oft in noch so vielen Gemeinderäten probieren – man wird Ihnen 

nicht glauben, Herr Friedl.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön, Herr Staatsminister. – Weitere 

Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist hiermit geschlossen. Wir 

kommen zur Abstimmung. Der Abstimmung zugrunde liegen der Gesetzentwurf der 

Staatsregierung auf Drucksache 19/8947, die Änderungsanträge der SPD-Fraktion 

auf den Drucksachen 19/9030 mit 19/9034 und 19/9102, die Änderungsanträge der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf den Drucksachen 19/9038 mit 19/9046, der 

Änderungsantrag der AfD-Fraktion auf Drucksache 19/9093, die Beschlussempfehlung 

mit Bericht des federführenden Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz auf 

Drucksache 19/9225 sowie der zum Plenum eingereichte Änderungsantrag der Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 19/9207.

Zuerst lasse ich über den zum Plenum eingereichten Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend "Daseinsvorsorge statt Gewinninteresse – 
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Trinkwasser bleibt kommunal" auf Drucksache 19/9207 abstimmen, zu dem namentli-

che Abstimmung beantragt wurde. Die Abstimmung wird elektronisch durchgeführt. 

Die Abstimmungszeit beträgt drei Minuten, und die Abstimmung ist nun freigegeben.

(Namentliche Abstimmung von 21:19 bis 21:22 Uhr)

Werte Kolleginnen und Kollegen, die drei Minuten neigen sich dem Ende zu. Ich 

schließe hiermit die Abstimmung.

Als Nächstes ist über die auf Ausschussebene zur Ablehnung empfohlenen 16 Ände-

rungsanträge der Oppositionsfraktionen abzustimmen. Ich lasse zuerst über die zwei 

Änderungsanträge abstimmen, zu denen ebenfalls namentliche Abstimmung beantragt 

wurde.

Wir beginnen mit dem Änderungsantrag der SPD-Fraktion betreffend "Wasserzähler 

verpflichtend einführen!" auf Drucksache 19/9033. Die Abstimmungszeit beträgt zwei 

Minuten. Die Abstimmung wird elektronisch durchgeführt und beginnt jetzt.

(Namentliche Abstimmung von 21:23 bis 21:25 Uhr)

Kolleginnen und Kollegen, auch diese zwei Minuten nähern sich dem Ende, und ich 

schließe hiermit die Abstimmung.

Es folgt die namentliche Abstimmung über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion 

betreffend "Öffentliche Wasserversorgung sicherstellen – keine Zusatzprivilegien für 

Unternehmen schaffen!" auf Drucksache 19/9102. Die Abstimmungszeit beträgt wie-

derum zwei Minuten, und die Abstimmung ist nun freigegeben.

(Namentliche Abstimmung von 21:25 bis 21:27 Uhr)

Kolleginnen und Kollegen, ich nutze die Abstimmungszeit, um jetzt bereits das Ergeb-

nis der ersten namentlichen Abstimmung bekannt zu geben: Zum Plenum eingereich-

ter Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Gesetzentwurf der 

Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Wassergesetzes und weiterer Rechts-
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vorschriften auf Drucksache 19/9207: Mit Ja haben 37 Abgeordnete gestimmt. Mit 

Nein haben 128 Abgeordnete gestimmt. Es gab keine Stimmenthaltungen. Damit ist 

dieser Änderungsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 1)

Dann gebe ich auch bereits das Ergebnis der nächsten namentlichen Abstimmung 

bekannt: Änderungsantrag der SPD-Fraktion zum Gesetzentwurf der Staatsregierung 

zur Änderung des Bayerischen Wassergesetzes und weiterer Rechtsvorschriften auf 

Drucksache 19/9033: Mit Ja haben 37 Abgeordnete gestimmt. Mit Nein haben 126 Ab-

geordnete gestimmt. Es gab keine Stimmenthaltungen. Damit ist auch dieser Ände-

rungsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 2)

Die zwei Minuten sind hiermit um, und damit ist die Abstimmung geschlossen.

Wir kommen nun zum Änderungsantrag der AfD-Fraktion auf Drucksache 19/9093, 

über den auf Wunsch der Initiatoren gesondert in einfacher Form abgestimmt wird.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Änderungsantrag der AfD-Fraktion zustim-

men will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die AfD-Fraktion. Gegenstim-

men! – CSU-Fraktion, die Fraktion der FREIEN WÄHLER, SPD-Fraktion und die Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gibt es einzelne Stimmenthaltungen? – Das ist nicht 

der Fall. Damit ist dieser Änderungsantrag abgelehnt.

Die Fraktionen sind übereingekommen, dass über die noch ausstehenden 13 Ände-

rungsanträge gemeinsam abgestimmt werden soll. Zugrunde gelegt werden die jewei-

ligen Voten im federführenden Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz.

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion im Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz 

einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind sämtliche Fraktionen. 
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Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Keine. Damit übernimmt der Landtag diese Voten. 

Das heißt, diese Änderungsanträge sind abgelehnt.

So, und nun warten wir noch auf das Ergebnis der namentlichen Abstimmung, das 

mir exakt jetzt schon gereicht wird. Ich gebe damit das Ergebnis der weiteren nament-

lichen Abstimmung bekannt: Änderungsantrag der SPD-Fraktion zum Gesetzentwurf 

der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Wassergesetzes und weiterer 

Rechtsvorschriften auf Drucksache 19/9102. Mit Ja haben 14 Abgeordnete gestimmt. 

Mit Nein haben 149 Abgeordnete gestimmt. Es gab keine Stimmenthaltungen. Damit 

ist dieser Änderungsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 3)

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/8947. Der 

federführende Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz empfiehlt die Zustim-

mung zum Gesetzentwurf. Der endberatende Ausschuss für Verfassung, Recht, Parla-

mentsfragen und Integration empfiehlt ebenfalls Zustimmung mit der Maßgabe, dass 

verschiedene Änderungen vorgenommen werden. Im Einzelnen verweise ich hierzu 

auf Drucksache 19/9225.

Wer dem Gesetzentwurf mit den empfohlenen Änderungen zustimmen will, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die CSU-Fraktion sowie die Fraktion der FREI-

EN WÄHLER. Gegenstimmen! – Die AfD-Fraktion, die SPD-Fraktion und die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – Sehe ich keine. Dann ist das so 

beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 unserer 

Geschäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfa-

cher Form durchzuführen. Erhebt sich Widerspruch? – Offensichtlich nicht.

Wer dem Gesetzentwurf in der soeben beschlossenen Fassung seine Zustimmung 

geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das sind die CSU-Fraktion 
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sowie die Fraktion der FREIEN WÄHLER. Gegenstimmen bitte ich ebenso anzuzei-

gen. – Die AfD-Fraktion, die SPD-Fraktion und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN. Stimmenthaltungen bitte ich ebenso anzuzeigen. – Damit ist das Gesetz ange-

nommen. Es hat den Titel: "Gesetz zur Änderung des Bayerischen Wassergesetzes 

und weiterer Rechtsvorschriften".
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Abstimmungsliste

 

 
zur namentlichen Abstimmung am 10.12.2025 zu Tagesordnungspunkt 31: Änderungsantrag der 
Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Patrick Friedl u. a. und Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Wassergesetzes und 
weiterer Rechtsvorschriften; hier: Daseinsvorsorge statt Gewinninteresse - Trinkwasser bleibt kommunal; 
(Drs. 19/8947) (Drucksache 19/9207) 

Name Ja Nein Enthalte
mich

Adjei Benjamin    
Aigner Ilse  X  
Aiwanger Hubert    
Arnold Dieter  X  
Arnold Horst X   
Artmann Daniel  X  
Atzinger Oskar  X  
    
Bäumler Nicole X   
Bauer Volker  X  
Baumann Jörg    
Baumgärtner Jürgen    
Baur Konrad  X  
Prof. Dr. Bausback Winfried  X  
Becher Johannes X   
Beck Tobias  X  
Becker Barbara    
Dr. Behr Andrea    
Behringer Martin  X  
Beißwenger Eric    
Bergmüller Franz  X  
Bernreiter Christian  X  
Birzele Andreas X   
Blume Markus    
Böhm Martin  X  
Böltl Maximilian    
Bozoglu Cemal    
Brannekämper Robert  X  
von Brunn Florian X   
Dr. Brunnhuber Martin  X  
Dr. Büchler Markus X   
    
Celina Kerstin X   
    
Deisenhofer Maximilian X   
Demirel Gülseren X   
Dierkes Rene  X  
Dierl Franc  X  
Dr. Dietrich Alexander  X  
Dietz Leo  X  
Dorow Alex  X  
Dremel Holger  X  
Dünkel Norbert  X  
    

Name Ja Nein Enthalte
mich

Eberwein Jürgen  X  
Dr. Ebner Stefan    
Ebner-Steiner Katrin  X  
Dr. Eiling-Hütig Ute  X  
Eisenreich Georg    
Enders Susann    
    
Fackler Wolfgang  X  
Fehlner Martina X   
Feichtmeier Christiane X   
Flierl Alexander  X  
Freller Karl  X  
Freudenberger Thorsten  X  
Friedl Patrick X   
Friesinger Sebastian  X  
Frühbeißer Stefan  X  
Fuchs Barbara X   
Füracker Albert    
    
Gerlach Judith    
Gießübel Martina  X  
Glauber Thorsten  X  
Gmelch Christin  X  
Goller Mia X   
Gotthardt Tobias    
Graupner Richard  X  
Grießhammer Holger    
Grob Alfred  X  
Groß Johann  X  
Gross Sabine X   
Grossmann Patrick  X  
Guttenberger Petra  X  
    
Halbleib Volkmar X   
Halemba Daniel  X  
Hanna-Krahl Andreas    
Hartmann Ludwig X   
Hauber Wolfgang  X  
Heinisch Bernhard  X  
Heisl Josef  X  
Dr. Herrmann Florian  X  
Herrmann Joachim    
Hierneis Christian X   
Högl Petra  X  
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Hofmann Michael  X  
Hold Alexander  X  
Holetschek Klaus  X  
Holz Thomas  X  
Dr. Hopp Gerhard  X  
Huber Martin    
Huber Martin Andreas    
Huber Thomas  X  
Huml Melanie  X  
    
Jäckel Andreas  X  
Jakob Marina  X  
Jungbauer Björn  X  
Jurca Andreas  X  
    
Kaniber Michaela    
Kaufmann Andreas  X  
Kirchner Sandro  X  
Knoblach Paul X   
Knoll Manuel  X  
Köhler Claudia X   
Köhler Florian  X  
Kohler Jochen  X  
Koller Michael  X  
Konrad Joachim  X  
Kraus Nikolaus    
Kühn Harald  X  
Kurz Sanne X   
    
Lausch Josef  X  
Lettenbauer Eva    
Lindinger Christian  X  
Lipp Oskar  X  
Locke Felix  X  
Löw Stefan  X  
Dr. Loibl Petra  X  
Ludwig Rainer  X  
    
Magerl Roland  X  
Maier Christoph  X  
Mang Ferdinand  X  
Mannes Gerd  X  
Dr. Mehring Fabian    
Meier Johannes  X  
Meußgeier Harald  X  
Meyer Stefan  X  
Miskowitsch Benjamin  X  
Mistol Jürgen X   
Mittag Martin  X  
Müller Johann  X  
Müller Ruth    
Müller Ulrike  X  
    
Nolte Benjamin  X  
Nussel Walter  X  
    
Dr. Oetzinger Stephan  X  
Osgyan Verena X   

Name Ja Nein Enthalte
mich

    
Pargent Tim X   
Prof. Dr. Piazolo Michael    
Pirner Thomas  X  
Pohl Bernhard  X  
Post Julia    
Preidl Julian  X  
    
Rasehorn Anna X   
Rauscher Doris X   
Reiß Tobias  X  
Rinderspacher Markus X   
Rittel Anton  X  
Roon Elena  X  
    
Saller Markus  X  
Schack Jenny  X  
Schalk Andreas  X  
Scharf Martin  X  
Scharf Ulrike    
Scheuenstuhl Harry X   
Schießl Werner    
Schmid Franz  X  
Schmid Josef  X  
Schmidt Gabi  X  
Schnotz Helmut  X  
Schnürer Sascha  X  
Schöffel Martin  X  
Schorer-Dremel Tanja  X  
Schreyer Kerstin  X  
Schuberl Toni X   
Schuhknecht Stephanie    
Schulze Katharina    
Schwab Thorsten  X  
Dr. Schwartz Harald  X  
Seidenath Bernhard  X  
Siekmann Florian X   
Singer Ulrich  X  
Dr. Söder Markus    
Sowa Ursula X   
Stadler Ralf  X  
Stieglitz Werner  X  
Stock Martin  X  
Stolz Anna    
Storm Ramona  X  
Straub Karl  X  
Streibl Florian  X  
Striedl Markus  X  
Dr. Strohmayr Simone    
Stümpfig Martin    
    
Tasdelen Arif X   
Tomaschko Peter  X  
Toso Roswitha  X  
Trautner Carolina  X  
Triebel Gabriele X   
    
Vogel Steffen    
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Vogler Matthias  X  
    
Wachler Peter  X  
Wagle Martin  X  
Walbrunn Markus  X  
Freiherr von  Waldenfels Kristan  X  
Waldmann Ruth X   
Weber Laura X   
Dr. Weigand Sabine    
Weigert Roland  X  
Weitzel Katja X   
Widmann Jutta  X  
Winhart Andreas  X  
    
Zellmeier Josef  X  
Zierer Benno  X  
Freiherr von  Zobel Felix  X  
Zöller Thomas  X  
Zwanziger Christian X   

Gesamtsumme 37 128 0
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Abstimmungsliste
 
zur namentlichen Abstimmung am 10.12.2025 zu Tagesordnungspunkt 31: Änderungsantrag der 
Abgeordneten Anna Rasehorn, Holger Grießhammer, Volkmar Halbleib u. a. und Fraktion SPD zum 
Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Wassergesetzes und weiterer 
Rechtsvorschriften; hier: Wasserzähler verpflichtend einführen! (Drs. 19/8947) (Drucksache 19/9033) 
 
Name Ja Nein Enthalte

mich

Adjei Benjamin    
Aigner Ilse  X  
Aiwanger Hubert    
Arnold Dieter  X  
Arnold Horst X   
Artmann Daniel  X  
Atzinger Oskar  X  
    
Bäumler Nicole X   
Bauer Volker  X  
Baumann Jörg    
Baumgärtner Jürgen    
Baur Konrad  X  
Prof. Dr. Bausback Winfried  X  
Becher Johannes X   
Beck Tobias  X  
Becker Barbara    
Dr. Behr Andrea    
Behringer Martin  X  
Beißwenger Eric    
Bergmüller Franz  X  
Bernreiter Christian  X  
Birzele Andreas X   
Blume Markus    
Böhm Martin  X  
Böltl Maximilian    
Bozoglu Cemal    
Brannekämper Robert  X  
von Brunn Florian X   
Dr. Brunnhuber Martin  X  
Dr. Büchler Markus X   
    
Celina Kerstin X   
    
Deisenhofer Maximilian X   
Demirel Gülseren X   
Dierkes Rene  X  
Dierl Franc  X  
Dr. Dietrich Alexander  X  
Dietz Leo  X  
Dorow Alex  X  
Dremel Holger  X  
Dünkel Norbert  X  
    

Name Ja Nein Enthalte
mich

Eberwein Jürgen  X  
Dr. Ebner Stefan    
Ebner-Steiner Katrin  X  
Dr. Eiling-Hütig Ute  X  
Eisenreich Georg    
Enders Susann    
    
Fackler Wolfgang  X  
Fehlner Martina X   
Feichtmeier Christiane X   
Flierl Alexander  X  
Freller Karl  X  
Freudenberger Thorsten  X  
Friedl Patrick X   
Friesinger Sebastian  X  
Frühbeißer Stefan  X  
Fuchs Barbara X   
Füracker Albert    
    
Gerlach Judith    
Gießübel Martina  X  
Glauber Thorsten  X  
Gmelch Christin  X  
Goller Mia X   
Gotthardt Tobias    
Graupner Richard  X  
Grießhammer Holger    
Grob Alfred  X  
Groß Johann  X  
Gross Sabine X   
Grossmann Patrick  X  
Guttenberger Petra  X  
    
Halbleib Volkmar X   
Halemba Daniel  X  
Hanna-Krahl Andreas    
Hartmann Ludwig X   
Hauber Wolfgang  X  
Heinisch Bernhard  X  
Heisl Josef  X  
Dr. Herrmann Florian  X  
Herrmann Joachim    
Hierneis Christian X   
Högl Petra  X  
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Hofmann Michael  X  
Hold Alexander  X  
Holetschek Klaus  X  
Holz Thomas  X  
Dr. Hopp Gerhard  X  
Huber Martin    
Huber Martin Andreas    
Huber Thomas  X  
Huml Melanie  X  
    
Jäckel Andreas  X  
Jakob Marina  X  
Jungbauer Björn  X  
Jurca Andreas  X  
    
Kaniber Michaela    
Kaufmann Andreas  X  
Kirchner Sandro  X  
Knoblach Paul X   
Knoll Manuel  X  
Köhler Claudia X   
Köhler Florian  X  
Kohler Jochen  X  
Koller Michael  X  
Konrad Joachim  X  
Kraus Nikolaus    
Kühn Harald  X  
Kurz Sanne X   
    
Lausch Josef  X  
Lettenbauer Eva    
Lindinger Christian  X  
Lipp Oskar  X  
Locke Felix  X  
Löw Stefan  X  
Dr. Loibl Petra  X  
Ludwig Rainer  X  
    
Magerl Roland  X  
Maier Christoph  X  
Mang Ferdinand  X  
Mannes Gerd  X  
Dr. Mehring Fabian    
Meier Johannes  X  
Meußgeier Harald  X  
Meyer Stefan  X  
Miskowitsch Benjamin  X  
Mistol Jürgen X   
Mittag Martin  X  
Müller Johann  X  
Müller Ruth    
Müller Ulrike  X  
    
Nolte Benjamin  X  
Nussel Walter  X  
    
Dr. Oetzinger Stephan  X  
Osgyan Verena X   

Name Ja Nein Enthalte
mich

    
Pargent Tim X   
Prof. Dr. Piazolo Michael    
Pirner Thomas  X  
Pohl Bernhard  X  
Post Julia    
Preidl Julian    
    
Rasehorn Anna X   
Rauscher Doris X   
Reiß Tobias  X  
Rinderspacher Markus X   
Rittel Anton  X  
Roon Elena  X  
    
Saller Markus    
Schack Jenny  X  
Schalk Andreas  X  
Scharf Martin  X  
Scharf Ulrike    
Scheuenstuhl Harry X   
Schießl Werner    
Schmid Franz  X  
Schmid Josef  X  
Schmidt Gabi  X  
Schnotz Helmut  X  
Schnürer Sascha  X  
Schöffel Martin  X  
Schorer-Dremel Tanja  X  
Schreyer Kerstin  X  
Schuberl Toni X   
Schuhknecht Stephanie    
Schulze Katharina    
Schwab Thorsten  X  
Dr. Schwartz Harald  X  
Seidenath Bernhard  X  
Siekmann Florian X   
Singer Ulrich  X  
Dr. Söder Markus    
Sowa Ursula X   
Stadler Ralf  X  
Stieglitz Werner  X  
Stock Martin  X  
Stolz Anna    
Storm Ramona  X  
Straub Karl  X  
Streibl Florian  X  
Striedl Markus  X  
Dr. Strohmayr Simone    
Stümpfig Martin    
    
Tasdelen Arif X   
Tomaschko Peter  X  
Toso Roswitha  X  
Trautner Carolina  X  
Triebel Gabriele X   
    
Vogel Steffen    
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Vogler Matthias  X  
    
Wachler Peter  X  
Wagle Martin  X  
Walbrunn Markus  X  
Freiherr von  Waldenfels Kristan  X  
Waldmann Ruth X   
Weber Laura X   
Dr. Weigand Sabine    
Weigert Roland  X  
Weitzel Katja X   
Widmann Jutta  X  
Winhart Andreas  X  
    
Zellmeier Josef  X  
Zierer Benno  X  
Freiherr von  Zobel Felix  X  
Zöller Thomas  X  
Zwanziger Christian X   

Gesamtsumme 37 126 0
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Abstimmungsliste

 

 
zur namentlichen Abstimmung am 10.12.2025 zu Tagesordnungspunkt 31: Änderungsantrag der 
Abgeordneten Anna Rasehorn, Holger Grießhammer, Volkmar Halbleib u. a. und Fraktion SPD zum 
Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Wassergesetzes und weiterer 
Rechtsvorschriften; hier: Öffentliche Wasserversorgung sicherstellen - keine Zusatzprivilegien für 
Unternehmen schaffen! (Drs. 19/8947) (Drucksache 19/9102) 

Name Ja Nein Enthalte
mich

Adjei Benjamin    
Aigner Ilse  X  
Aiwanger Hubert    
Arnold Dieter  X  
Arnold Horst X   
Artmann Daniel  X  
Atzinger Oskar  X  
    
Bäumler Nicole X   
Bauer Volker  X  
Baumann Jörg    
Baumgärtner Jürgen    
Baur Konrad  X  
Prof. Dr. Bausback Winfried  X  
Becher Johannes  X  
Beck Tobias  X  
Becker Barbara    
Dr. Behr Andrea    
Behringer Martin  X  
Beißwenger Eric    
Bergmüller Franz  X  
Bernreiter Christian  X  
Birzele Andreas  X  
Blume Markus    
Böhm Martin  X  
Böltl Maximilian    
Bozoglu Cemal    
Brannekämper Robert  X  
von Brunn Florian X   
Dr. Brunnhuber Martin  X  
Dr. Büchler Markus  X  
    
Celina Kerstin  X  
    
Deisenhofer Maximilian  X  
Demirel Gülseren  X  
Dierkes Rene  X  
Dierl Franc  X  
Dr. Dietrich Alexander  X  
Dietz Leo    
Dorow Alex  X  
Dremel Holger  X  
Dünkel Norbert  X  
    

Name Ja Nein Enthalte
mich

Eberwein Jürgen  X  
Dr. Ebner Stefan    
Ebner-Steiner Katrin  X  
Dr. Eiling-Hütig Ute  X  
Eisenreich Georg    
Enders Susann    
    
Fackler Wolfgang  X  
Fehlner Martina X   
Feichtmeier Christiane X   
Flierl Alexander  X  
Freller Karl  X  
Freudenberger Thorsten  X  
Friedl Patrick  X  
Friesinger Sebastian  X  
Frühbeißer Stefan  X  
Fuchs Barbara  X  
Füracker Albert    
    
Gerlach Judith    
Gießübel Martina  X  
Glauber Thorsten  X  
Gmelch Christin  X  
Goller Mia  X  
Gotthardt Tobias    
Graupner Richard  X  
Grießhammer Holger    
Grob Alfred  X  
Groß Johann  X  
Gross Sabine X   
Grossmann Patrick  X  
Guttenberger Petra  X  
    
Halbleib Volkmar X   
Halemba Daniel  X  
Hanna-Krahl Andreas    
Hartmann Ludwig  X  
Hauber Wolfgang  X  
Heinisch Bernhard  X  
Heisl Josef  X  
Dr. Herrmann Florian  X  
Herrmann Joachim    
Hierneis Christian  X  
Högl Petra  X  
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Hofmann Michael  X  
Hold Alexander  X  
Holetschek Klaus  X  
Holz Thomas  X  
Dr. Hopp Gerhard  X  
Huber Martin    
Huber Martin Andreas    
Huber Thomas  X  
Huml Melanie  X  
    
Jäckel Andreas  X  
Jakob Marina  X  
Jungbauer Björn  X  
Jurca Andreas  X  
    
Kaniber Michaela    
Kaufmann Andreas  X  
Kirchner Sandro  X  
Knoblach Paul  X  
Knoll Manuel  X  
Köhler Claudia  X  
Köhler Florian  X  
Kohler Jochen  X  
Koller Michael  X  
Konrad Joachim  X  
Kraus Nikolaus    
Kühn Harald  X  
Kurz Sanne  X  
    
Lausch Josef  X  
Lettenbauer Eva    
Lindinger Christian  X  
Lipp Oskar  X  
Locke Felix  X  
Löw Stefan  X  
Dr. Loibl Petra  X  
Ludwig Rainer  X  
    
Magerl Roland  X  
Maier Christoph  X  
Mang Ferdinand  X  
Mannes Gerd  X  
Dr. Mehring Fabian    
Meier Johannes  X  
Meußgeier Harald  X  
Meyer Stefan  X  
Miskowitsch Benjamin  X  
Mistol Jürgen  X  
Mittag Martin  X  
Müller Johann  X  
Müller Ruth    
Müller Ulrike  X  
    
Nolte Benjamin  X  
Nussel Walter  X  
    
Dr. Oetzinger Stephan  X  
Osgyan Verena  X  

Name Ja Nein Enthalte
mich

    
Pargent Tim  X  
Prof. Dr. Piazolo Michael    
Pirner Thomas  X  
Pohl Bernhard  X  
Post Julia    
Preidl Julian  X  
    
Rasehorn Anna X   
Rauscher Doris X   
Reiß Tobias  X  
Rinderspacher Markus X   
Rittel Anton  X  
Roon Elena  X  
    
Saller Markus  X  
Schack Jenny  X  
Schalk Andreas  X  
Scharf Martin  X  
Scharf Ulrike    
Scheuenstuhl Harry X   
Schießl Werner    
Schmid Franz  X  
Schmid Josef    
Schmidt Gabi  X  
Schnotz Helmut  X  
Schnürer Sascha  X  
Schöffel Martin  X  
Schorer-Dremel Tanja  X  
Schreyer Kerstin  X  
Schuberl Toni  X  
Schuhknecht Stephanie    
Schulze Katharina    
Schwab Thorsten  X  
Dr. Schwartz Harald  X  
Seidenath Bernhard  X  
Siekmann Florian  X  
Singer Ulrich  X  
Dr. Söder Markus    
Sowa Ursula  X  
Stadler Ralf  X  
Stieglitz Werner  X  
Stock Martin  X  
Stolz Anna    
Storm Ramona  X  
Straub Karl  X  
Streibl Florian  X  
Striedl Markus  X  
Dr. Strohmayr Simone    
Stümpfig Martin    
    
Tasdelen Arif X   
Tomaschko Peter  X  
Toso Roswitha  X  
Trautner Carolina  X  
Triebel Gabriele  X  
    
Vogel Steffen    
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Vogler Matthias  X  
    
Wachler Peter  X  
Wagle Martin  X  
Walbrunn Markus  X  
Freiherr von  Waldenfels Kristan  X  
Waldmann Ruth X   
Weber Laura  X  
Dr. Weigand Sabine    
Weigert Roland  X  
Weitzel Katja X   
Widmann Jutta  X  
Winhart Andreas  X  
    
Zellmeier Josef  X  
Zierer Benno  X  
Freiherr von  Zobel Felix  X  
Zöller Thomas  X  
Zwanziger Christian  X  

Gesamtsumme 14 149 0
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